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Beschlussvorlage für die 29. Sitzung des Gemeinderates Großolbersdorf am 1. November 2022

Einreicher: Bürgermeister

Vorlage erarbeitet: Herr Köhler

Gegenstand der Vorlage: Friedhofssatzung für den kommunalen Friedhof der Gemeinde 
Großolbersdorf in der Ortschaft Hohndorf

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Bestattungsgesetz

Vorlage wurde beraten mit: Ortschaftsrat Hohndorf am 11. Oktober 2022

Vorlage ist zuzustellen: allen Gemeinderäten, Bürgermeister, Akte, Kämmerei, 
Protokollantin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die Friedhofssatzung für den kommunalen Friedhof 
der Gemeinde Großolbersdorf in der Ortschaft Hohndorf.

Uwe Günther
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

dafür: dagegen: Stimmenthaltung:

Begründung:

In den letzten 25-30 Jahren gab es einen starken Wandel bei der Gestaltung der Grabstätten. Die 
herkömmlichen von den Angehörigen gepflegten Reihen- und Doppelgrabstätten werden immer 
weniger nachgefragt.

Dagegen haben sich immer mehr sogenannte pflegeleichte Gräber durchgesetzt, bei denen durch 
die Art der Grabgestaltung ein großer Teil der Pflege durch den Friedhofsträger erfolgt.

In Hohndorf bestand die erstmals so angelegte Abteilung aus liegenden Platten und einem 
zentralen Ort zum Abstellen von Blumen etc. Diese Form hat sich für die Friedhofspflege als 
nicht sinnvoll erwiesen.
Deshalb wurde bei der nächsten neu eröffneten Abteilung pflegeleichter Gräber dazu 
übergegangen, Grabsteine auf Sichtplatten zu stellen, in denen entsprechende Löcher für Vasen 
eingelassen sind.

Mit der jetzt neu gefassten Satzung entfallen die Regelungen für die alten Abteilungen 
pflegeleichter Gräber (bei diesen sind die Ruhezeiten inzwischen abgelaufen). Außerdem wurden 
die Regelungen für die sogenannten Kaufgrab- bzw. Wahlgrabstellen gestrichen. Solche Gräber 
werden nicht mehr angeboten.
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öffentlich BV GR 132/11/2022

Neben den vorrangig genutzten Reihengräbern pflegeleichter Art als Einzel- oder Doppelgräber 
werden noch Urnengrabstätten und in geringem Umfang, der Nachfrage entsprechend, zu 
pflegende Reihengräber angeboten.
Als Grundlage für die insbesondere allgemeinen Bestimmungen der Satzung dient die aktuelle 
Leitfassung des Deutschen Städtetages.

Bei den Vorgaben für die Grabsteine wurde sich mit örtlichen Steinmetzen abgestimmt.

Mit den Gestaltungsvorschriften soll zum einen individuelle Grabsteingestaltung ermöglicht 
werden, andererseits aber auch die Pflege des Friedhofes durch die Gemeinde wirtschaftlich 
sinnvoll erfolgen können.

Die Satzung wurde im Ortschaftsrat Hohndorf vorberaten und zur Beschlussfassung empfohlen.
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aktuelle Fassung neue Fassung
Friedhofssatzung für den kommunalen Friedhof der Gemeinde 

Großolbersdorf 
in der Ortschaft Hohndorf

vom 14. Oktober 2014 (Abl. 13/14), geändert am 28. Oktober 2015 (Abl. 11/15), am 23. 
Juni 2016 (Abl. 7/16)

Friedhofssatzung für den kommunalen Friedhof der Gemeinde 
Großolbersdorf 

in der Ortschaft Hohndorf

Aufgrund der §§ 4 und 14 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 7 Abs. 1 des Sächsischen Bestattungsgesetz vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) 
geändert worden ist, hat der Gemeinderat Großolbersdorf folgende Satzung 
beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den in der Ortschaft Hohndorf der Gemeinde 
Großolbersdorf gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof.

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den in der Ortschaft Hohndorf der Gemeinde 
Großolbersdorf gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof.

§ 2 Friedhofszweck

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Großolbersdorf. Er dient der 
Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Ortschaft Hohndorf der 
Gemeinde Großolbersdorf und des Ortsteiles Ganshäuser der Stadt Zschopau waren, 
sowie Bewohnern der der Ortschaft Hohndorf naheliegenden Einzelwohnstandorte der 
Gemarkungen Krumhermersdorf und Großolbersdorf.
Des weiteren dient der Friedhof der Bestattung von Personen, die ein Anrecht auf ein 
Wahlgrab haben. Darunter fallen Verstorbene, die gebürtige Hohndorfer waren oder 
mindestens 20 Jahre in der Ortschaft Hohndorf der Gemeinde Großolbersdorf ihren 
Wohnsitz hatten sowie deren Ehegatten. 
Die Bestattung einer anderen in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen 
Person ist außerdem zugelassen, wenn diese keinen festen Wohnsitz hatte, ihr letzter 
Wohnsitz unbekannt ist, ihre Überführung an den früheren Wohnsitz unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursachen würde oder wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung eine Bestattung in der Gemeinde erfordern. Die Bestattung anderer Personen 
kann durch den Ortschaftsrat Hohndorf zugelassen werden.

§ 2 Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Großolbersdorf. Er 
dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der 
Ortschaft Hohndorf der Gemeinde Großolbersdorf und des Ortsteiles Ganshäuser 
der Stadt Zschopau waren sowie Bewohnern der der Ortschaft Hohndorf 
naheliegenden Einzelwohnstandorte der Gemarkungen Krumhermersdorf und 
Großolbersdorf.

(2) Die Bestattung einer anderen in der Gemeinde verstorbenen oder tot 
aufgefundenen Person ist außerdem zugelassen, wenn diese keinen festen Wohnsitz 
hatte, ihr letzter Wohnsitz unbekannt ist, ihre Überführung an den früheren 
Wohnsitz unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde oder wenn Gründe der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Bestattung in der Gemeinde erfordern. 

(3) Die Bestattung weiterer Personen kann durch die Gemeinde zugelassen werden.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Verfügungsberechtigter im Sinne dieser Satzung ist bei 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Empfänger oder Inhaber der 
Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte oder dessen Rechtsnachfolger. Der Verfügungsberechtigte ist 

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Verfügungsberechtigter im Sinne dieser Satzung ist bei Reihen- und 
Doppelgrabstätten / Urnenreihengrabstätten der Empfänger oder Inhaber der 
Grabanweisung. Der Verfügungsberechtigte ist Träger der Nutzungsrechte.



Träger der Nutzungsrechte.
(2) Dienstleistungserbringer im Sinne dieser Satzung sind Bildhauer, Steinmetze, 

Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende, die typischerweise auf den 
kommunalen Friedhöfen tätig werden.

(2) Dienstleistungserbringer im Sinne dieser Satzung sind Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende, die typischerweise auf den 
kommunalen Friedhöfen tätig werden.

§ 4 Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem 
öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird 
die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung 
verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. 
Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt 
oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekanntzumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung 
entgegenstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und 
Ruhefristen abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im 
Einvernehmen mit den Verfügungsberechtigten abgelöst werden sollen, sind unter 
ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten 
für den Verfügungsberechtigten möglich.

§ 4 Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem 
öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird 
die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung 
verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. 
Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt 
oder wieder erteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekanntzumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung 
entgegenstehen.

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und 
Ruhefristen abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im 
Einvernehmen mit den Verfügungsberechtigten abgelöst werden sollen, sind unter 
ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten 
für den Verfügungsberechtigten möglich.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5 Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist vom 1. Mai bis 31. Oktober von 7.00 - 21.00 Uhr und vom 1. 
November bis 30. April von 8.00 - 17.00 Uhr geöffnet.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5 Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist von 08.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

(2) Die Gemeinde kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der 
Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter 
Verantwortung Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist im Hinblick auf Abs. 1 insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrrädern) und Sportgeräten 

(z. B. Rollschuhen, Inlineskater), ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, zu 
befahren;

b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das 

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der 
Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 7 Jahren sollen den Friedhof nur in Begleitung und unter 
Verantwortung Erwachsener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) Flächen und Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen ist das 

Befahren mit Fahrzeugen die zur Fortbewegung zwingend erforderlich sind, 
insbesondere Krankenfahrstühle, Behindertenfahrräder oder ähnliche Hilfsmittel,

b) sich mit und ohne Spielgerät sportlich zu betätigen
c) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie das 



Anbieten von Dienstleistungen;
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 

auszuführen;
d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, 

außer zu privaten Zwecken;
e) Druckschriften zu verteilen, es sei denn, sie dienen der Durchführung von 

Trauerfeiern;
f) Abraum und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, 

außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern;
g) Abraum und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, 

auf dem Friedhofsgelände abzulagern;
h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 

beschädigen, Einfriedungen und Hecken unberechtigt zu übersteigen und 
Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten und 
Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten;

i) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art zu betreiben, zu lärmen und zu spielen 
sowie zu lagern;

j) Tiere – ausgenommen Blindenhunde – mitzubringen;
k) Hunde unangeleint mitzuführen.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen im Einzelfall oder dauerhaft zustimmen, 
soweit sie mit den Anforderungen des Abs. 1 vereinbar sind. Zu diesem Zweck sind 
die in Satz 1 genannten Aktivitäten bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig 
anzumelden. Dies gilt insbesondere für die Erstellung und Verwertung von Film-, 
Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, die nicht privaten Zwecken dienen, sowie für das 
Befahren des Friedhofes.

(4) Totengedenkfeiern sind 14 Tage vorher bei der Friedhofsverwaltung zur 
Zustimmung anzumelden.

(5) Personen, die den Grundsätzen in Abs. 1 bis 3 zuwiderhandeln, können mündlich 
oder schriftlich des Friedhofs verwiesen werden.

Anbieten von Dienstleistungen;
c) in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen;

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken;

e) Druckschriften zu verteilen, es sei denn, sie dienen der Durchführung von 
Trauerfeiern;

f) Erdaushub und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, 
außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern;

g) Erdaushub und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände 
stammen, auf dem Friedhofsgelände abzulagern;

h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 
beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit 
sie nicht als Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen  zu betreten;

i) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern;
j) abgesehen von Trauerfeiern Musikinstrumente zu spielen oder 

Tonwiedergabegeräte für Dritte hörbar zu betreiben
k) Tiere – ausgenommen Behindertenbegleithunde – mitzubringen

Die Gemeinde kann Ausnahmen im Einzelfall oder dauerhaft zulassen, soweit sie 
mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(4) Totengedenkfeiern sind 14 Tage vorher bei der Gemeinde zur Zustimmung 
anzumelden.

(5) Personen, die den Grundsätzen in Abs. 1 bis 3 zuwiderhandeln, können mündlich 
oder schriftlich des Friedhofs verwiesen werden.

§ 7 Dienstleistungserbringer

(1) Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten, die auf den kommunalen 
Friedhöfen tätig werden, haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen 
Regelungen zu beachten. Die Dienstleistungserbringer sowie ihre Bediensteten 
haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf den Friedhöfen und mit den von ihnen errichteten Grabmalen und 
sonstigen Anlagen schuldhaft verursachen.

(2) Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen 
nur während der von der Gemeinde festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In 
den Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt.

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 
Friedhöfen nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie 
nicht behindern. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die 

§ 7 Dienstleistungserbringer

(1) Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten, die auf den kommunalen 
Friedhöfen tätig werden, haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen 
Regelungen zu beachten. Die Dienstleistungserbringer haften für alle Schäden, die 
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

(2) Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen 
nur während der von der Gemeinde festgesetzten Zeiten durchgeführt werden.

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 
Friedhöfen nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie 
nicht behindern. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die 
Arbeits- und die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die 



Arbeits- und die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die 
Dienstleistungserbringer dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- 
und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in 
den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.

(4) Dienstleistungserbringern, die trotz mündlicher oder schriftlicher Mahnung gegen 
die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 verstoßen, kann die Gemeinde ein weiteres 
Tätigwerden auf den Friedhöfen untersagen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß 
ist eine Mahnung entbehrlich.

Dienstleistungserbringer dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Erdaushub, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.

(4) Dienstleistungserbringern, die trotz mündlicher oder schriftlicher Mahnung gegen 
die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 verstoßen, kann die Gemeinde ein weiteres 
Tätigwerden auf den Friedhöfen untersagen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß 
ist eine Mahnung entbehrlich.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8 Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Die gesetzlichen Fristen sind einzuhalten. Der 
Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen; die Sterbeurkunde ist im 
Original beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 
nachzuweisen.

(2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung im Einvernehmen mit dem 
Aufraggeber fest. § 10 Abs. 3 SächsBestG bleibt unberührt.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8 Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der 
Gemeinde anzumelden. Die gesetzlichen Fristen sind einzuhalten. Der Anmeldung 
sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen; die Sterbeurkunde ist im Original 
beizufügen.

(2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung im Einvernehmen mit dem 
Auftraggeber fest. § 10 Abs. 3 SächsBestG bleibt unberührt.

§ 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Die Leiche muss in einem festen, gut abgedichteten und aus umweltgerecht 
abbaubarem Material bestehenden Sarg gelegt werden, dessen Boden grundsätzlich 
mit einer 5 bis 10 cm hohen Schicht aus Sägemehl, Sägespänen, Holzwolle oder 
anderen geeigneten aufsaugenden Stoffen bedeckt ist. Sollen bei dem 
Verstorbenen Wertgegenstände verbleiben, so ist dies der Friedhofsverwaltung 
rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. Für Verluste und Beschädigungen an solchen 
Gegenständen haftet die Gemeinde nur, wenn zuvor eine schriftliche Anzeige 
erfolgte. Der Haftungsumfang ergibt sich in entsprechender Anwendung des § 31 
Abs. 2.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70. m 
breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung 
der Gemeinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Hatte der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit im Sinne des § 6 
Infektionsschutzgesetz gelitten oder besteht ein solcher Verdacht und geht von der 
Leiche eine Ansteckungsgefahr aus, ist der Sarg entsprechend zu kennzeichnen.

(4) Es dürfen nur Aschekapseln, Schmuckurnen und sonstige Urnen verwendet werden, 
deren Material innerhalb der Ruhezeit, die für die entsprechende Bestattung gilt, 
umweltgerecht abbaubar ist. Die Friedhofsverwaltung kann vom Bestatter eine 
Unbedenklichkeitserklärung für die von ihm verwendeten Materialien fordern.

(5) Särge und Urnen, die den vorgenannten Anforderungen nicht entsprechen, können 
zurückgewiesen werden.

§ 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von 
Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z. B. Vollholz) 
erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen 
oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes 
gilt für Sargzubehör und -ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus 
Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, die in der Erde 
beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material 
bestehen.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70. m 
breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung 
der Gemeinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.



§ 10 Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder 
geschlossen.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 1,00 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,40 m.

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein.

§ 10 Bestattungen

(1) Die Gräber werden von der Gemeinde vorbereitet und wieder geschlossen.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 

Oberkante des Sarges mindestens 1,00 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,40 m.

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein.

§ 11 Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Urnen beträgt 20 Jahre.

§ 11 Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Urnen beträgt 20 Jahre.

§ 12 Ausgrabungen und Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen, unbeschadet der 

sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung. Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Ausgrabungen und Umbettungen werden in dem Zeitraum von 2 Wochen bis zu 
6 Monaten nach dem Tode nicht zugelassen, sofern es sich nicht um Urnen handelt 
oder sofern die Ausgrabung oder Umbettung nicht richterlich angeordnet ist. Nach 
Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit 
vorheriger Zustimmung der Gemeinde auch in belegte Grabstätten aller Art 
umgebettet werden.

(4) Alle Ausgrabungen und Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist 
bei Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Verfügungsberechtigte (§ 3 Abs. 1), bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Dem 
Antrag auf Erteilung der Genehmigung zur Umbettung ist der Nachweis beizufügen, 
dass eine andere Grabstätte zur Verfügung steht. In den Fällen des § 27 Abs. 1 Satz 
3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 27 Abs. 1 Satz 4 können Leichen 
oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(5) Alle Ausgrabungen und Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung 
durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Durchführung.

(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Ausgrabung oder Umbettung haben die 
Antragsteller Ersatz für Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen durch eine Ausgrabung oder Umbettung zwangsläufig entstehen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Ausgrabung oder Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt.

§ 12 Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen, unbeschadet der sonstigen 

gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde. Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
erteilt werden. Umbettungen innerhalb des Friedhofes sind nicht zulässig. § 4 Abs. 
5 bleibt unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit 
vorheriger Zustimmung der Gemeinde auch in belegte Grabstätten aller Art 
umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist der jeweilige 
Verfügungsberechtigte.

In den Fällen des § 27 Abs. 3 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch 
nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihen- und Doppelgrabgrabstätten / 
Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(5) Alle Umbettungen werden von der Gemeinde durchgeführt. Sie bestimmt den 
Zeitpunkt der Umbettung. 

(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller Ersatz 
für alle Aufwendungen für die Wiederherstellung der benachbarten Grabstätten 
und Anlagen zu tragen, die durch die Umbettung verursacht worden sind.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

(8) Das Wiederausgraben von Leichen und Gebeinen zu anderen als zu 
Umbettungszwecken bedarf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung.



IV. Grabstätten

§ 13 Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Wahlgrabstätten (Kaufgrab als Doppelgrabstelle),
c) Urnenreihengrabstätten
d) Grabstätten mit pflegeleichter Art.
Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten 
an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung.

(3) Mit dem Grabnutzungsrecht (§ 3 Abs. 1 Satz 2) entsteht ein öffentlich-rechtliches 
Nutzungsverhältnis.

(4) Die Änderung der Anschrift und des Namens von Verfügungsberechtigten (§ 3 Abs. 1 
Satz 1) sind der Friedhofsverwaltung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

IV. Grabstätten

§ 13 Allgemeines

(1) Die Grabstätten auf dem Friedhof stehen im Eigentum der Gemeinde. An ihnen 
können Nutzungsrechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein 
Anspruch auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) zu pflegende Reihengrabstätten (§ 14),
b) zu pflegende Urnenreihengrabstätten (§ 15)
c) Reihengrabstätten pflegeleichter Art (§ 16)
d) Doppelgrabstätten pflegeleichter Art (§ 17).

(3) Mit dem Grabnutzungsrecht (§ 3 Abs. 1 Satz 2) entsteht ein öffentlich-rechtliches 
Nutzungsverhältnis.

(4) Die Änderung der Anschrift und des Namens von Verfügungsberechtigten (§ 3 Abs. 1 
Satz 1) sind der Gemeinde unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 14 Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt 
und erst im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden abgeben 
werden.

(2) Es werden eingerichtet
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (Größe 1,80 
m x 1,00 m);
b) Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 6 Lebensjahr ab (Größe 2,10 
m x 1,30 m).

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Ausnahmen 
können bei gleichzeitig verstorbenen Familienangehörigen zugelassen werden.

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Grabanweisung.
(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 

Ruhezeiten wird 3 Monate vorher öffentlich bekanntgemacht.

§ 14 Zu pflegende Reihengrabstätten

(1) Zu pflegende Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der 
Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit des zu 
Bestattenden abgegeben werden. Die Reihenfolge der Bestattung wird von der 
Gemeinde bestimmt und erfolgt durch eine Grabanweisung.

(2) Es werden eingerichtet
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (Größe 1,80 
m x 1,00 m);
b) Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 6. Lebensjahr ab (Größe 2,10 
m x 1,30 m).

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden.

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Grabanweisung.
(5) Die Abmaße der Grabeinfassung betragen 0,7 m in der Breite, 1,70 m in der Länge, 

0,06 m Dicke und 0,15 m Höhe in Naturstein, passend zum Grabstein. Dessen Maße 
betragen zwischen 0,4 m und 0,45 m in der Breite und 0,6 m und 0,65 m in der 
Höhe und 0,12 m in der Dicke.

§ 15 Wahlgrabstätten (Kaufgrabstellen)

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren 
Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. Der Wiedererwerb eines 
Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. 
Die Friedhofsverwaltung kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 4 



beabsichtigt ist.
(2) Es werden eingerichtet

a) Doppelgrabstätten mit Einfassung aus Naturstein oder ähnlichem Material
b) Doppelgrabstätten pflegeleichter Art ohne Einfassung
Diese Grabstätten umfassen in der Regel zwei Einzelstellen, in Ausnahmefällen, 
wenn es die Platzverhältnisse zulassen, maximal vier Einzelstellen.

(3) In einer Wahlgrabstätte können auch Urnen bestattet werden.
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde.
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 3 

Monate vorher schriftlich – falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung hingewiesen.

(6) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht 
übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhezeit wiedererworben worden ist.

(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines 
Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird 
bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht 
in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über
a) auf den überlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, und zwar 

auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind;
b) auf die Kinder;
c) auf die Eltern;
d) auf die Geschwister,
e) auf die Großeltern;
f) auf die Enkelkinder in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter;
g) auf sonstige Verwandte bis zum 3. Grade
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis h) hat der jeweils älteste 
Nutzungsberechtigte Vorrang vor dem Jüngeren.

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
eine von Abs. 2 abweichende Festlegung zugunsten einer anderen Person treffen. 
Der nach Abs. 2 Berechtigte ist vor Erteilung der Zustimmung anzuhören und seine 
Interessen sind bei der Entscheidungsfindung angemessen zu berücksichtigen.

(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen.

(10) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend.
(11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der 

dazu ergangenen Regelungen das Recht, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über 
andere Beisetzungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte 
zu entscheiden und in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden.

(12) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der 
Grabstätte.



(13) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein Verzicht 
ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.

(14) Nach Ablauf des Nutzungsrechts ist die Grabstelle durch den Nutzungsberechtigten 
zu beräumen. Näheres ergibt sich aus § 24 Abs. 2.

§ 16 Beisetzung von Urnen mit den Aschen  Verstorbener

(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in
a) Urnenreihengrabstätten;
b) Grabstätten pflegeleichter Art;
c) Wahlgrabstätten.
d) Reihengrabstätten

(2) Urnenreihengrabstätten sind Urnengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben 
werden. In einer Einzelurnengrabstätte dürfen unter Beachtung der Nutzungsdauer, 
Ruhefristen und Erweiterung der Lösegebühr mehrere Urnen beigesetzt werden. 
Urnengrabstätten haben eine Abmessung von 0,60 m Breite und 0,80 m Länge.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.

§ 15 Zu pflegende Urnenreihengrabstätten 

(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in
a) zu pflegende Urnenreihengrabstätten;
b) Reihengrabstätten pflegeleichter Art

(2) Urnenreihengrabstätten sind Urnengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben 
werden. In einer Urnenreihengrabstätte dürfen unter Beachtung der 
Nutzungsdauer, Ruhefristen und Erweiterung des Nutzungsrechtes bis zu 4 Urnen 
beigesetzt werden.

(3) Urnenreihengrabstätten haben eine Abmessung von 1,35 m Breite und 1,50 m 
Länge.

(4) Die zu pflegende Urnenreihengrabstätte darf maximal bis zur Hälfte der Fläche mit 
einer Grabplatte bedeckt werden. 

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihen- und Doppelgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.

§ 17 Grabstätten pflegeleichter Art

(1) Die Grabanlagen pflegeleichter Art mit Reihengrabstätten und Doppelgrabstätten, 
werden für Bestattungen ohne nachträgliches Herrichten einer 
Grabstättenbegrenzung (Grabhügel, Einfassung) genutzt.

(2) Die gesamte Grabanlage wird als gemeinsame Anlage durch die 
Friedhofsverwaltung gestaltet und gepflegt.

(3) Eine Grabstätte der Grabanlage pflegeleichter Art kann für eine Erdbestattung oder 
für eine Urnenbestattung genutzt werden.

§ 16 Reihengrabstätten pflegeleichter Art

(1) Die Grabanlagen pflegeleichter Art mit Reihengrabstätten, werden für 
Bestattungen ohne nachträgliches Herrichten einer Grabstättenbegrenzung 
(Grabhügel, Einfassung) genutzt.

(2) Die gesamte Grabanlage wird als gemeinsame Anlage durch die Gemeinde gestaltet 
und gepflegt.

(3) Eine Grabstätte der Grabanlage pflegeleichter Art kann für eine Erdbestattung oder 
für eine Urnenbestattung genutzt werden.

(4) Für die Grabstätten der Grabanlagen pflegeleichter Art mit Reihengrabstätten 
werden mit aufrecht stehenden Grabsteinen in den Maßen von Breite 0,40 m - 0,50 
m und Höhe von 0,50 m - 0,70 m sowie einer Dicke von 0,12 m zugelassen. Der 
Grabstein sollte aus Naturstein oder ähnlichem Material, gut passend zur 
Sichtplatte sein. Eine Ausfertigung in weißem Material ist nicht erlaubt. Der 
Grabstein steht auf einer ebenerdig liegenden Sichtplatte aus Naturstein oder 
ähnlichem Material, allseits diagesägt und gut passend zum Grabstein, in einer 
Größe von 1,10 m x 0,45 m x 0,03 m. In dieser kann rechts und links vom Grabstein 
jeweils eine Bohrung zur Befestigung von Steckvasen eingebracht werden. Der 
Grabstein selbst steht mit seiner Hinterkante in einem Abstand von 0,11 m zur 



hinteren Kante der Sichtplatte. Eine Ausfertigung der Sichtplatte in anderer Form 
sowie aus weißem Material ist nicht gestattet. Für die Gestaltung der Grabsteine 
gilt zusätzlich § 19 Abs. 2 Buchstabe c bis Buchstabe f.

§ 17 Doppelgrabgrabstätten pflegeleichter Art

(1) Doppelgrabstätten pflegeleichter Art sind Grabstätten für Erd- und/oder 
Urnenbestattungen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für die Dauer 
der Ruhezeit der zu Bestattenden abgegeben werden.

(2) Die gesamte Grabanlage wird als gemeinsame Anlage durch die Gemeinde gestaltet 
und gepflegt.

(3) Eine Doppelgrabstätte der Grabanlage pflegeleichter Art kann für eine 
Erdbestattung und/oder für eine Urnenbestattung genutzt werden.

(4) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn ein Nutzungsrecht mindestens für die 
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit erworben worden ist.

(5) Die Grabstätten der Grabanlagen pflegeleichter Art mit Doppelgrabstätten werden 
mit aufrecht stehenden Grabsteinen aus Naturstein oder ähnlichem Material 
ausgestattet. Die Grabsteine müssen eine Höhe von 0,60 m – 1,00 m und eine Dicke 
von 0,12 m – 0,18 m haben. Die Breite und Tiefe ist von der Höhe des Grabsteins 
abhängig. Ein Sockel ist zulässig.
Die Grabsteine können in Form von Stelen mit einer Höhe von 0,70 m – 1,20 m 
gestaltet sein. Die Tiefe ergibt aus der Höhe der Stelen. 
Der Grabstein muss auf einer Sichtplatte in der Größe 1,60 m x 0,45 m x 0,03 m 
und einem gegebenenfalls drauf angebrachten Sockel aus Naturstein oder 
ähnlichem Material, allseits diagesägt, befestigt werden. In die Sichtplatte kann 
rechts und links vom Grabstein jeweils eine Bohrung zur Befestigung von 
Steckvasen eingebracht werden. Der Grabstein selbst steht mit seiner Hinterkante 
in einem Abstand von 0,11 m zur hinteren Kante der Sichtplatte. Der Grabstein ist 
passend zum Sockel/Sichtplatte zu fertigen. Weiße Grabsteine sind nicht erlaubt. 
Für die Gestaltung der Grabsteine gilt zusätzlich § 19 Abs. 2 Buchstabe c bis 
Buchstabe f.(

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 19 und 26 für 
Grabanlagen pflegeleichter Art – so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, 
dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage 
gewahrt wird.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 19 und 26 für 
Grabanlagen pflegeleichter Art – so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, 
dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage 
gewahrt wird.

VI. Grabmale

§ 19 Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung den 

VI. Grabmale

§ 19 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung den 



nachfolgenden Anforderungen entsprechen.
(2) Folgende Anforderungen werden an Grabsteine und Einfassungen gestellt:

a) Das Material muß wetterbeständig sein und aus Natursteinen oder ähnlichem 
Material bestehen.

b) Die Grabsteine sollten nicht breiter als dreiviertel der Breite der Einfassungen 
sein.

c) Die Höhe darf betragen: Kindergräber 0,65 m, Reihengräber 0,90 m, Wahlgräber 
1,00 m

d) Eine Mindesthöhe von 0,50 m ist einzuhalten.
e) Der Grabstein muss mindestens den Vor- und Nachnamen sowie das Geburts- und 

Sterbedatum enthalten.
f) Die Schrifttexte sollten klare, schlichte Aussagen über den Verstorbenen 

enthalten.
g) Die Inschriften sind vertieft oder erhaben auszuführen und können durch farbige 

Tönung, abgestimmt zur Grundfarbe des Materials, hervorgehoben werden.
h) Schrift- und Sinnzeichen müssen zum Gesamtbild des Grabsteines passen.

(3) Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung von Steineinfassungen können 
Holzeinfassungen verwendet werden.

(4) Die Grabstätten der Grabanlagen pflegeleichter Art mit Reihengrabstätten werden 
mit aufrecht stehenden Grabsteinen in den Maßen 40 cm x 65 cm x 12 cm 
ausgestattet. Der Grabstein steht auf einer ebenerdig liegenden Grundplatte aus 
Naturstein oder ähnlichem Material, allseits dia-gesägt und gut passend zum 
Grabstein, in einer Größe von 112 cm x 35 cm x 8 cm. In dieser wird rechts und 
links vom Grabstein jeweils eine Bohrung zur Befestigung von Steckvasen 
eingebracht. Eine Ausfertigung der Grundplatte in anderer Form sowie aus weißem 
Material ist nicht gestattet. Der Grabstein sollte aus Naturstein oder ähnlichem 
Material, gut passend zur Grundplatte, sein. Eine Ausfertigung in weißem Material 
ist nicht erlaubt. Für die Gestaltung der Grabsteine gilt zusätzlich § 19 Abs. 2 
Buchstabe e bis Buchstabe h.

(5) Die Grabstätten der Grabanlagen pflegeleichter Art mit Doppelgrabstätten werden 
mit aufrecht stehenden Grabsteinen aus Naturstein oder ähnlichem Material 
ausgestattet. Der Grabstein muss auf einer Fundamentplatte in der Größe 250 cm x 
35 cm x 10 cm und einem drauf angebrachten Sockel bzw. einer Grundplatte aus 
Naturstein oder ähnlichem Material befestigt werden. Die Fundamentplatte wird 
später mit Rasen abgedeckt. Die Länge des Sockels/Grundplatte ist der Größe des 
Grabsteines anzupassen und soll die Mglichkeit zum Abstellen  von Vasen oder 
Schalen und/oder die Einbringung einer Bohrung zum Befestigen von Steckvasen 
rechts und links des Grabsteines ermöglichen. Der Grabstein ist passend zum 
Sockel/Grundplatte zu fertigen. Weiße Grabsteine sind nicht erlaubt. Für die 
Gestaltung der Grabsteine gilt zusätzlich § 19 Abs. 2 Buchstabe e bis Buchstabe h.

(6) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung unter 
Beachtung des § 18 und unter Berücksichtigung künstlerischer Anforderungen für 
vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 4 und auch 
sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie kann für Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen in besonderer Lage nach pflichtgemäßem Ermessen über Abs. 1 bis 8 

nachfolgenden Anforderungen entsprechen.
(2) Folgende Anforderungen werden an Grabsteine und Einfassungen gestellt:

a) Das Material muss wetterbeständig sein und aus Natursteinen oder ähnlichem 
Material bestehen.

b) Die Grabsteine sollten nicht breiter als dreiviertel der Breite der Einfassungen 
sein.

c) Der Grabstein muss mindestens den Vor- und Nachnamen sowie das Geburts- und 
Sterbedatum enthalten.

d) Die Schrifttexte sollten klare, schlichte Aussagen über den Verstorbenen 
enthalten.

e) Die Inschriften sind vertieft oder erhaben auszuführen und können durch farbige 
Tönung, abgestimmt zur Grundfarbe des Materials, hervorgehoben werden.

f) Schrift- und Sinnzeichen müssen zum Gesamtbild des Grabsteines passen.
(3) Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung von Steineinfassungen können 

Holzeinfassungen verwendet werden.

bei den einzelnen Grabstätten-Arten

(4) Soweit es die Gemeinde innerhalb der Gesamtgestaltung unter Beachtung des § 18 
und unter Berücksichtigung künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann 
sie Ausnahmen von den Vorschriften der § 14, Abs. 5, § 16 Abs. 4, § 17 Abs. 5 und 
auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie kann für Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen in besonderer Lage nach pflichtgemäßem Ermessen über Abs. 1 



hinausgehende Anforderungen an Material, Entwurf und Ausführung stellen. bis 2 hinausgehende Anforderungen an Material, Entwurf und Ausführung stellen.

§ 20 Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Anträge sind durch die 
Verfügungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die 
Grabanweisung vorzulegen, bei Wahlgrabstätten das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
Die Zustimmung kann nur erteilt werden, wenn die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Satzung, insbesondere der Gestaltungsvorschriften, und die Erfüllung der 
Anforderungen zur Standsicherheit sowie der Anforderungen an die Zuverlässigkeit 
und Eignung von Dienstleistungserbringern im Sinne von § 22 gewährleistet ist.

(2) Die Anträge sind schriftlich zu stellen Den Anträgen sind beizufügen:
a) der Grabmalentwurf 
b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe des 

Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
c) ergänzende Unterlagen zum Dienstleistungserbringer (z. B. Bescheinigungen und 

Zertifikate), der mit der Herstellung und Errichtung des Grabmals beauftragt 
werden soll.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf 
ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als 
naturlasierte Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre 
nach der Bestattung verwendet werden. Anderenfalls kann die Friedhofsverwaltung 
die Entfernung auf Kosten des Verfügungsberechtigten bzw. des Auftraggebers 
veranlassen.

(6) Grabmale und andere bauliche Anlagen, die ohne Zustimmung errichtet sind und 
für die auch nachträglich keine Zustimmung erteilt werden kann, sowie nicht 
zulässige Inschriften kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des 
Verfügungsberechtigten bzw. des Auftraggebers entfernen lassen.

§ 20 Genehmigungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 
Die Genehmigung soll bereits vor der Anfertigung oder der Veränderung der 
Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische Grabmale sind 
genehmigungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind 
durch die Verfügungsberechtigten (§ 27 Abs. 3) zu stellen; der Antragsteller hat bei 
Reihengrabstätten die Grabanweisung (§ 14 Abs. 1) vorzulegen.

(2) Den Anträgen sind beizufügen:
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht und Zeichnungen  der 

Schrift, der Ornamente und der Symbole in angegebenem Maßstab, unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung

b) Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis 
erforderlich ist.

(3) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die Grabeinfassung  nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nicht genehmigungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als 
naturlasierte Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre 
nach der Bestattung verwendet werden. Anderenfalls kann die Gemeinde die 
Entfernung auf Kosten des Verfügungsberechtigten bzw. des Auftraggebers 
veranlassen.

(6) Grabmale und andere bauliche Anlagen, die ohne Genehmigung errichtet sind und 
für die auch nachträglich keine Genehmigung erteilt werden kann, sowie nicht 
zulässige Inschriften kann die Gemeinde auf Kosten des Verfügungsberechtigten 
bzw. des Auftraggebers entfernen lassen.

§ 21 Aufstellung

Das Aufstellen bzw. die Errichtung von Grabmalen und anderen baulichen Anlagen ist 
nur von Montag bis Freitag zulässig.

§ 21 Aufstellung

Das Aufstellen bzw. die Errichtung von Grabmalen und anderen baulichen Anlagen ist nur 
von Montag bis Freitag zulässig.

§ 22 Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Baukunst und des Handwerks, insbesondere den Richtlinien des 
Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein und Holzbildhauer-
handwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der 
jeweils geltenden Fassung, zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 

§ 22 Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten 
Regeln des Handwerks (Richtlinie des Bundesinnungsverbands des Deutschen 
Steinmetz-, Stein und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und 
Versetzen von Grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch 



dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen 
entsprechend.

(2) Die Grabmale dürfen nur von Dienstleistungserbringern errichtet und verändert 
werden, die in fachlicher, betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig und 
geeignet sind. Einfache Maßnahmen oder Handgriffe, die keine besondere 
Fachkenntnis erfordern (z. B. Auflegen eines Liegesteins auf das Grab), bleiben 
hiervon unberührt. Fachlich zuverlässig und geeignet sind Personen, die aufgrund 
ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten 
des Friedhofs die angemessene Gründungsart zu wählen und nach dem in der 
Satzung aufgeführten Regelwerk die erforderlichen Fundamentabmessungen zu 
berechnen. Sie müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das 
richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. 
Weiterhin müssen sie die Standsicherheit von Grabanlagen beurteilen und mithilfe 
von Messgeräten die Standsicherheit kontrollieren und dokumentieren können. 
Zusätzlich müssen sie für ihre Tätigkeiten eine angemessene 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Satz 1 bis 5 gilt für sonstige bauliche 
Anlagen entsprechend.

(3) Dienstleistungserbringer, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens nach § 22 für 
unvollständige oder nicht den Regeln der Baukunst und des Handwerks 
entsprechende Entwürfe, Zeichnungen und Angaben verantwortlich sind, werden 
als unzuverlässig eingestuft. Satz 1 gilt entsprechend, wenn sich 
Dienstleistungserbringer bei der Errichtung eines Grabmals oder einer sonstigen 
baulichen Anlage nicht an die im Zulassungsverfahren gemachten Angaben halten.

(4) Die Standsicherheit wird durch die Friedhofsverwaltung jährlich geprüft. Dies 
entbindet die Verfügungsberechtigten nicht von ihren Unterhaltungs- und 
Verkehrssicherungspflichten (§ 25 Abs. 1).

beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 
gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere 
die Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der 
Genehmigung nach § 20. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene 
Fundamentierung durchgeführt wurde.

§ 23 Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten; für deren Standsicherheit ist Sorge zu tragen. 
Verantwortlich dafür ist der Verfügungsberechtigte (§ 3 Abs. 1).

(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf 
Kosten des Verantwortlichen die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die 
Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das 
Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu entfernen; die 
Gemeinde ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der 
Verantwortliche nicht bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder nicht 
rechtzeitig erreichbar, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 

§ 23 Unterhaltung

(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der 
Verfügungsberechtigte (§ 3 Abs. 1).

(2) Ist die Verkehrssicherheit von Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen 
Grabausstattungen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzuge kann die Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen die nach 
pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen 
von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeinde berechtigt, dies 
auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, die Grabeinfassungen 
und sonstigen Grabausstattungen oder die Teile davon zu entfernen; die Gemeinde 
ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder nicht rechtzeitig erreichbar, genügt 



dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte.
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch mangelnde 

Standsicherheit, durch Umfallen oder durch Abstürzen von Teilen von Grabmalen 
oder sonstiger baulicher Anlagen verursacht wird. Die Haftung von beauftragten 
Dienstleistungserbringern (§ 7 Abs. 1 Satz 2) bleibt hiervon unberührt.

eine öffentliche Bekanntmachung und ein dreimonatiger Hinweis auf der 
Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch 
Umfallen von Grabmalen oder sonstigen Grabausstattungen oder durch Abstürzen 
von Teilen von Grabmalen davon verursacht wird. 

§ 24 Entfernung

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der 
Grabstätte entfernt werden. Die Eigentumsrechte der Verfügungsberechtigten 
bleiben hiervon unberührt.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die 
sonstigen baulichen Anlagen durch den Verfügungsberechtigten zu entfernen. Der 
Verfügungsberechtigte hat hierzu die Zustimmung der Friedhofsverwaltung zu 
beantragen. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht 
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde. 
Sofern Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten von der Gemeinde abgeräumt 
werden, hat der jeweilige Verfügungsberechtigte die Kosten zu tragen.

§ 24 Entfernung

(1) Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung 
der Gemeinde von der Grabstätte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale, 
Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen durch den 
Verfügungsberechtigten zu entfernen. Sind die Grabmale, Grabeinfassungen und 
sonstigen Grabausstattungen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die 
Verfügungsgewalt der Gemeinde. Sofern Grabstätten von der Gemeinde abgeräumt 
werden, hat der jeweilige Verfügungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 25 Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und 
dauernd verkehrssicher instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(2) Die Grabhügel dürfen nicht höher als 0,15 m ausgeführt werden. Es müssen 
zwischen den Einfassungen der Gräber Zwischenräume von 0,2 m zum Begehen 
belassen werden. Es ist eine flache Bepflanzung durchzuführen. Die Grabstätten 
dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Grabkies ist nur zulässig
- bei Reihen- und Urnengrabstätten: in den Zwischenräumen zwischen den 
Einfassungen
- bei Wahlgrabstätten gemäß § 15 Abs. 2 Buchst. a, außer einem etwa 40 cm 
breiten, zu bepflanzenden Streifen vor dem Grabstein

(4) Grabkies sind nur in den Farbtönen weiß, grau oder weiß/grau erlaubt.
(5) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte 

verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit der Abräumung bzw. Beräumung 
der Grabstätte.

(6) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der 
Beisetzung, Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten binnen 6 Monaten nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts hergerichtet sein.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 25 Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen des § 18 hergerichtet und dauernd 
verkehrssicher instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind 
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 3 Nr. 7 bleibt unberührt.

(2) Die Grabhügel dürfen nicht höher als 0,15 m ausgeführt werden. Es müssen 
zwischen den Einfassungen der Gräber Zwischenräume von 0,5 m zum Begehen 
belassen werden. Es ist eine flache Bepflanzung durchzuführen. Die Grabstätten 
dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte 
verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit der Abräumung bzw. Beräumung 
der Grabstätte.

(4) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der 
Beisetzung hergerichtet sein.



(7) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

(8) Bodensenkungen auf den allgemeinen Friedhofsflächen beseitigt die 
Friedhofsverwaltung. Bodensenkungen auf Grabflächen und dadurch verursachte 
Schäden an Grabanlagen können auf Antrag des Verfügungsberechtigten gegen 
Kostenersatz durch die Friedhofsverwaltung beseitigt werden. § 23 Abs. 2 bleibt 
unberührt.

(9) Kunststoffe und andere nicht umweltgerecht abbaubare Werkstoffe dürfen in 
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden- und -
gestecken nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter, 
Plastiktüten aus nicht umweltgerecht abbaubarem Material sind vom Friedhof zu 
entfernen oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

(10) Die Verwendung unwürdiger Gefäße und das Aufstellen von Bänken und ähnlichen 
Gegenständen an der Grabstelle ist nicht gestattet.

(5) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Gemeinde.

(6) Bodensenkungen auf den allgemeinen Friedhofsflächen beseitigt die Gemeinde. 
Bodensenkungen auf Grabflächen und dadurch verursachte Schäden an 
Grabanlagen können auf Antrag des Verfügungsberechtigten gegen Kostenersatz 
durch die Gemeinde beseitigt werden. § 23 Abs. 2 bleibt unberührt.

(7) Produkte der Trauerflorisitk, die Kunststoffe und andere nicht umweltgerecht 
abbaubare Werkstoffe enthalten, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden- und -
gestecken dürfen nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, 
Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu 
entfernen oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

§ 26 Grabanlagen pflegeleichter Art

(1) In den Grabanlagen pflegeleichter Art ist das Abstellen von Vasen, Schalen, 
Gestecken und Kränzen nur auf der Grundplatte der jeweiligen Grabstelle erlaubt. 
Ein Bepflanzen der Grabstelle ist nicht gestattet.

(2) In der Grabanlage pflegeleichter Art mit ebenerdig liegenden Grabsteinen ist das 
Aufstellen von Vasen und Schalen sowie das Ablegen von kränzen, Gestecken und 
anderem neben oder auf der Grabplatte nicht gestattet. Diese Gegenstände 
können am Sockel des Gedenksteines abgestellt oder abgelegt werden.

§ 26 Grabanlagen pflegeleichter Art

In den Grabanlagen pflegeleichter Art ist das Abstellen von Vasen, Schalen, Gestecken 
und Kränzen nur auf der Grundplatte der jeweiligen Grabstelle erlaubt. Ein Bepflanzen 
der Grabstelle ist nicht gestattet.

§ 27 Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 
Verfügungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder 
nicht rechtzeitig erreichbar, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und 
dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte.
Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten und 
Urnenreihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und 
eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten kann die Gemeinde in diesem Fall die 
Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Verfügungsberechtigte in Ordnung bringen 
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des 
Nutzungsrechts ist der jeweilige Verfügungsberechtigte noch einmal schriftlich 
aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht 
bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder nicht rechtzeitig erreichbar, hat 
noch einmal eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung und ein 
entsprechender dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. 
In dem Entziehungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, 
das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit 
Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der 

§ 27 Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 
Verfügungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder 
nicht rechtzeitig erreichbar, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und 
dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte.

(2) Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten und 
Urnenreihengrabstätten von der Gemeinde abgeräumt, eingeebnet und eingesät 
werden.

(3) Der Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen 



Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen 
Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die 
für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem 
Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 2 Satz 3 und 4 hinzuweisen.

(2) Für Grabschmuck gilt § 24 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechend.

Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die 
für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen des Absatz 2 und in dem Entziehungsbescheid 
auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 2 hinzuweisen.

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 28 Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Friedhofmitarbeiters 
betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können 
die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die 
Särge sind vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen. 
Das Aufbahren eines Toten beziehungsweise das Öffnen des Sarges ist zum 
Abschiednehmen der Angehörigen nur in der Leichenhalle in Anwesenheit des 
Friedhofspersonales gestattet. 

(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer 
meldepflichtigen Krankheit gelitten haben, sollen, sofern möglich, in einem 
besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Sie sind entsprechend zu 
kennzeichnen. Den Anordnungen des Gesundheitsamts ist Folge zu leisten. Soweit 
das Gesundheitsamt im Einzelfall keine andere Anweisung gibt, ist der Sarg 
entgegen Abs. 2 geschlossen zu halten.

(4) Sofern es im Übrigen der Zustand der Leiche erforderlich macht, kann die 
Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßem Ermessen anordnen, dass der Sarg 
geschlossen bleibt.

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 28 Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur 
mit Erlaubnis der Gemeinde und in Begleitung eines Friedhofmitarbeiters betreten 
werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können 
die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Der 
Sarg ist vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen. Das 
Aufbahren eines Toten beziehungsweise das Öffnen des Sarges ist zum 
Abschiednehmen der Angehörigen nur in der Leichenhalle in Anwesenheit des 
Friedhofspersonales gestattet.

(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer 
meldepflichtigen Krankheit gelitten haben, sind entsprechend zu kennzeichnen. 
Den Anordnungen des Gesundheitsamts ist Folge zu leisten. Soweit das 
Gesundheitsamt im Einzelfall keine andere Anweisung gibt, ist der Sarg entgegen 
Abs. 2 geschlossen zu halten.

§ 29 Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern finden in einem dafür bestimmten Raum (Feierhalle) statt. Sie 
können auf Antrag auch am Grab abgehalten werden.

(2) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 90 Minuten dauern. Ausnahmen 
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(3) Die für die Ausgestaltung der Trauerfeiern in der Feierhalle erforderlichen 
Gegenstände wie Beleuchtung, Instrumente, Zellen- und Feierhallenschmuck stellt 
die Friedhofsverwaltung als Grundausstattung. Die Friedhofsverwaltung kann 
hiervon Ausnahmen zulassen.

(4) Der Auftraggeber einer Bestattung ist dafür verantwortlich, dass die Empfindungen 
anderer durch Reden, Musik oder Darbietungen während der Trauerzeremonie nicht 
gestört werden.

(5) Vor der Trauerfeier stattfindende Gedenkfeiern bedürfen der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung.

§ 29 Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern finden im dafür bestimmten Raum (Feierhalle) statt. Sie können 
auf Antrag auch am Grab abgehalten werden.

(2) Die für die Ausgestaltung der Trauerfeiern in der Feierhalle erforderlichen 
Gegenstände wie Beleuchtung, Instrumente, Zellen- und Feierhallenschmuck stellt 
die Gemeinde als Grundausstattung.

(3) Vor der Trauerfeier stattfindende Gedenkfeiern bedürfen der Zustimmung der 
Gemeinde.

IX. Schlussvorschriften IX. Schlussvorschriften



§ 30 Alte Rechte

Für Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei In-Kraft-Treten dieser 
Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach zum 
Zeitpunkt der Vergabe gültigen Vorschriften.

§ 30 Alte Rechte

(1) Für Grabstätten, über welche die Gemeinde bei In-Kraft-Treten dieser Satzung 
bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den 
bisherigen Vorschriften.
(2) im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 31 Anordnungen im Einzelfall

Die Gemeinde kann in Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 
eine Anordnung im Einzelfall erlassen.

§ 31 Haftung

(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder 
durch Tiere sowie durch ungünstige Witterungsverhältnisse und Naturgewalten 
entstehen.

(2) Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Von 
dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen sind alle Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 32 Haftung

(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder 
durch Tiere entstehen.

(2) Die Gemeinde haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihres Personals. Von 
dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen sind alle Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 32 Gebühren

Für die Benutzung des von der Gemeinde Großolbersdorf verwalteten Friedhofes und 
seiner Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 33 Gebühren

Für die Benutzung des von der Gemeinde Großolbersdorf verwalteten Friedhofes und 
seiner Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 33 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1. sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs und der 

Achtung der Persönlichkeitsrechte von Angehörigen und Besuchern 
entsprechend verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt;

2. auf den Friedhöfen entgegen § 6 Abs. 3 und ohne eine vorherige Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrrädern) und 

Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskatern) ausgenommen Kinderwagen 
und Rollstühle, befährt;

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie Dienstleistungen 
verkauft;

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 
ausführt;

d) Film-, Ton-; Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet, die nicht 
privaten Zwecken dienen;

§ 34 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1. sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs und der 

Achtung der Persönlichkeitsrechte von Angehörigen und Besuchern 
entsprechend verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt;

2. auf den Friedhöfen entgegen § 6 Abs. 3 und ohne eine vorherige Zustimmung 
der Gemeinde
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrrädern) und 

Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskatern) ausgenommen Kinderwagen 
und Rollstühle, befährt;

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie Dienstleistungen 
verkauft;

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 
ausführt;

d) Film-, Ton-; Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet, die nicht 
privaten Zwecken dienen;



e) Druckschriften verteilt, es sei denn, sie dienen der Durchführung von 
Trauerfeiern;

f) Abraum und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, 
außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert;

g) Abraum und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände 
stammen, auf dem Friedhofsgelände ablagert;

h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder 
beschädigt, Einfriedungen und Hecken unberechtigt übersteigt oder 
Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten oder 
Grabeinfassungen unberechtigt betritt;

i) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art betreibt, lärmt, spielt oder lagert;
j) Tiere – ausgenommen Blindenhunde – mitbringt;
k) Hunde unangeleint mitführt;

3. entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Gemeinde 
durchführt;

4. entgegen § 7 Abs. 2 als Dienstleistungserbringer oder deren Bediensteter 
gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen außerhalb der von der Gemeinde 
festgesetzten Zeiten oder auf Friedhofsteilen durchführt, deren Betreten nach 
§ 5 Abs. 2 untersagt ist;

5. entgegen § 7 Abs. 3 als Dienstleistungserbringer oder deren Bediensteter 
Werkzeuge und Materialien in unzulässiger Weise lagert, Arbeits- und 
Lagerplätze bei Beendigung oder Unterbrechung der Arbeiten nicht wieder in 
den früheren Zustand versetzt, auf den Friedhöfen Abfall, Abraum-, Rest- und 
Verpackungsmaterial ablagert oder gewerbliche Geräte an oder in den 
Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen reinigt;

6. entgegen § 20 Abs. 1 und Abs. 3 ohne vorherige Zustimmung oder auf Grundlage 
einer nach § 21 Abs. 4 inzwischen erloschenen Zustimmung Grabmale oder 
bauliche Anlagen errichtet oder verändert oder deren Errichtung oder 
Veränderung veranlasst;

7. entgegen § 22 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen nicht nach den 
Regeln der Baukunst und des Handwerks befestigt oder fundamentiert;

8. entgegen § 22 Abs. 2 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen errichtet oder 
verändert, ohne in fachlicher, betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig 
und geeignet zu sein;

9. entgegen § 23 Abs. 1 als Verfügungsberechtigter Grabmale oder sonstige 
bauliche Anlagen nicht in verkehrssicherem Zustand hält;

10. entgegen § 24 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung entfernt;

11. entgegen § 27 Abs. 1 trotz einer schriftlichen Aufforderung der 
Stadt/Gemeinde*) Grabstätten vernachlässigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 € geahndet 
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) ist die Gemeinde Großolbersdorf.

e) Druckschriften verteilt, es sei denn, sie dienen der Durchführung von 
Trauerfeiern;

f) Abraum und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, 
außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert;

g) Abraum und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände 
stammen, auf dem Friedhofsgelände ablagert;

h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder 
beschädigt, Einfriedungen und Hecken unberechtigt übersteigt oder 
Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten oder 
Grabeinfassungen unberechtigt betritt;

i) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art betreibt, lärmt, spielt oder lagert;
j) Tiere – ausgenommen Blindenhunde – mitbringt;
k) Hunde unangeleint mitführt;

3. entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Gemeinde 
durchführt;

4. entgegen § 7 Abs. 2 als Dienstleistungserbringer oder deren Bediensteter 
gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen außerhalb der von der Gemeinde 
festgesetzten Zeiten oder auf Friedhofsteilen durchführt, deren Betreten nach 
§ 5 Abs. 2 untersagt ist;

5. entgegen § 7 Abs. 3 als Dienstleistungserbringer oder deren Bediensteter 
Werkzeuge und Materialien in unzulässiger Weise lagert, Arbeits- und 
Lagerplätze bei Beendigung oder Unterbrechung der Arbeiten nicht wieder in 
den früheren Zustand versetzt, auf den Friedhöfen Abfall, Abraum-, Rest- und 
Verpackungsmaterial ablagert oder gewerbliche Geräte an oder in den 
Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen reinigt;

6. entgegen § 20 Abs. 1 und Abs. 3 ohne vorherige Zustimmung oder auf Grundlage 
einer nach § 21 Abs. 4 inzwischen erloschenen Zustimmung Grabmale oder 
bauliche Anlagen errichtet oder verändert oder deren Errichtung oder 
Veränderung veranlasst;

7. entgegen § 22 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen nicht nach den 
Regeln der Baukunst und des Handwerks befestigt oder fundamentiert;

8. entgegen § 22 Abs. 2 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen errichtet oder 
verändert, ohne in fachlicher, betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig 
und geeignet zu sein;

9. entgegen § 23 Abs. 1 als Verfügungsberechtigter Grabmale oder sonstige 
bauliche Anlagen nicht in verkehrssicherem Zustand hält;

10. entgegen § 24 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung entfernt;

11. entgegen § 27 Abs. 1 trotz einer schriftlichen Aufforderung der 
Stadt/Gemeinde*) Grabstätten vernachlässigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 € geahndet 
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) ist die Gemeinde Großolbersdorf.



§ 34 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 17. Juni 1997 (veröffentlicht im Amtsblatt 
15/1997 vom 30.07.1997), geändert am 4. November 1998 (veröffentlicht im Amtsblatt 
23/98 vom 19.11.1998), geändert am 20. Februar 2002 (veröffentlicht im Amtsblatt 
4/2002 vom 06.03.2002), außer Kraft.

Die Satzung ist am 27. November 2014 in Kraft getreten.
Die 1. Änderung trat am 26. November 2015 in Kraft.
Die 2. Änderung trat am 28. Juli 2016 in Kraft.

§ 35 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 15. Oktober 2014 (veröffentlicht im 
Amtsblatt 13/2014 vom 26. November 2014), geändert am 28. Oktober 2015 
(veröffentlicht im Amtsblatt 11/2015 vom 25. November 2015), geändert am 23. Juni 
2016 (veröffentlicht im Amtsblatt 7/2016 vom 27. Juli 2016), außer Kraft.



Friedhofssatzung für den kommunalen Friedhof der Gemeinde Großolbersdorf 
in der Ortschaft Hohndorf

Aufgrund der §§ 4 und 14 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 7 Abs. 1 des Sächsischen Bestattungsgesetz vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), das zuletzt 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, hat der Gemeinderat 
Großolbersdorf folgende Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den in der Ortschaft Hohndorf der Gemeinde Großolbersdorf gelegenen und von ihr 
verwalteten Friedhof.

§ 2 Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Großolbersdorf. Er dient der Bestattung aller 
Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Ortschaft Hohndorf der Gemeinde Großolbersdorf und des 
Ortsteiles Ganshäuser der Stadt Zschopau waren sowie Bewohnern der der Ortschaft Hohndorf naheliegenden 
Einzelwohnstandorte der Gemarkungen Krumhermersdorf und Großolbersdorf.

(2) Die Bestattung einer anderen in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Person ist außerdem 
zugelassen, wenn diese keinen festen Wohnsitz hatte, ihr letzter Wohnsitz unbekannt ist, ihre Überführung an 
den früheren Wohnsitz unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde oder wenn Gründe der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung eine Bestattung in der Gemeinde erfordern. 

(3) Die Bestattung weiterer Personen kann durch die Gemeinde zugelassen werden.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Verfügungsberechtigter im Sinne dieser Satzung ist bei Reihen- und Doppelgrabstätten / Urnenreihengrabstätten 
der Empfänger oder Inhaber der Grabanweisung. Der Verfügungsberechtigte ist Träger der Nutzungsrechte.

(2) Dienstleistungserbringer im Sinne dieser Satzung sind Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige 
Gewerbetreibende, die typischerweise auf den kommunalen Friedhöfen tätig werden.

§ 4 Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichem Interesse geschlossen 
oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen; durch die 
Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht 
der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wieder erteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffentlich bekanntzumachen.
(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen.
(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind.
(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einvernehmen mit den 

Verfügungsberechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch 
Umbettungen ohne Kosten für den Verfügungsberechtigten möglich.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5 Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist von 08.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
(2) Die Gemeinde kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend 

untersagen.

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen 
und Besucher entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 7 Jahren sollen den Friedhof nur in Begleitung und unter Verantwortung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,

a) Flächen und Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen ist das Befahren mit Fahrzeugen die 
zur Fortbewegung zwingend erforderlich sind, insbesondere Krankenfahrstühle, Behindertenfahrräder oder 
ähnliche Hilfsmittel,

b) sich mit und ohne Spielgerät sportlich zu betätigen
c) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie das Anbieten von Dienstleistungen;



c) in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen;
d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken;
e) Druckschriften zu verteilen, es sei denn, sie dienen der Durchführung von Trauerfeiern;
f) Erdaushub und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, außerhalb der dafür bestimmten 

Stellen abzulagern;
g) Erdaushub und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, auf dem Friedhofsgelände 

abzulagern;
h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und 

Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen 
zu betreten;

i) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern;
j) abgesehen von Trauerfeiern Musikinstrumente zu spielen oder Tonwiedergabegeräte für Dritte hörbar zu 

betreiben
k) Tiere – ausgenommen Behindertenbegleithunde – mitzubringen
Die Gemeinde kann Ausnahmen im Einzelfall oder dauerhaft zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(4) Totengedenkfeiern sind 14 Tage vorher bei der Gemeinde zur Zustimmung anzumelden.
(5) Personen, die den Grundsätzen in Abs. 1 bis 3 zuwiderhandeln, können mündlich oder schriftlich des Friedhofs 

verwiesen werden.

§ 7 Dienstleistungserbringer

(1) Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten, die auf den kommunalen Friedhöfen tätig werden, haben die 
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Dienstleistungserbringer haften für alle 
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft 
verursachen.

(2) Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur während der von der 
Gemeinde festgesetzten Zeiten durchgeführt werden.

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der 
Tagesarbeit sind die Arbeits- und die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die 
Dienstleistungserbringer dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Erdaushub, Rest- und Verpackungsmaterial 
ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt 
werden.

(4) Dienstleistungserbringern, die trotz mündlicher oder schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 
verstoßen, kann die Gemeinde ein weiteres Tätigwerden auf den Friedhöfen untersagen. Bei einem 
schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8 Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Gemeinde anzumelden.
Die gesetzlichen Fristen sind einzuhalten. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen; die 
Sterbeurkunde ist im Original beizufügen. 

(2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung im Einvernehmen mit dem Auftraggeber fest. § 10 Abs. 3 
SächsBestG bleibt unberührt.

§ 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen 
ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z. 
B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstattung. Die 
Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, die in der Erde 
beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,70. m breit sein. Sind in Ausnahmefällen 
größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Gemeinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

§ 10 Bestattungen

(1) Die Gräber werden von der Gemeinde vorbereitet und wieder geschlossen.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges 

mindestens 1,00 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,40 m.
(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 11 Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Urnen beträgt 20 Jahre.



§ 12 Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der 

vorherigen schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden. Umbettungen innerhalb des Friedhofes sind nicht zulässig. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der 
Gemeinde auch in belegte Grabstätten aller Art umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist der jeweilige Verfügungsberechtigte. In den 
Fällen des § 27 Abs. 3 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in 
Reihen- und Doppelgrabstätten / Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(5) Alle Umbettungen werden von der Gemeinde durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller Ersatz für alle Aufwendungen für die 

Wiederherstellung der benachbarten Grabstätten und Anlagen zu tragen, die durch die Umbettung verursacht 
worden sind.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(8) Das Wiederausgraben von Leichen und Gebeinen zu anderen als zu Umbettungszwecken bedarf einer 

behördlichen oder einer richterlichen Anordnung.

IV. Grabstätten

§ 13 Allgemeines

(1) Die Grabstätten auf dem Friedhof stehen im Eigentum der Gemeinde. An ihnen können Nutzungsrechte nur nach 
dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) zu pflegende Reihengrabstätten (§ 14),
b) zu pflegende Urnenreihengrabstätten (§ 15)
c) Reihengrabstätten pflegeleichter Art (§ 16)
d) Doppelgrabstätten pflegeleichter Art (§ 17).

(3) Mit dem Grabnutzungsrecht (§ 3 Abs. 1 Satz 2) entsteht ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis.
(4) Die Änderung der Anschrift und des Namens von Verfügungsberechtigten (§ 3 Abs. 1 Satz 1) sind der Gemeinde 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 14 Zu pflegende Reihengrabstätten

(1) Zu pflegende Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden abgegeben werden. Die Reihenfolge der Bestattung 
wird von der Gemeinde bestimmt und erfolgt durch eine Grabanweisung.

(2) Es werden eingerichtet
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (Größe 1,80 m x 1,00 m);
b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (Größe 2,10 m x 1,30 m).

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Grabanweisung.
(5) Die Abmaße der Grabeinfassung betragen 0,70 m in der Breite, 1,70 m in der Länge, 0,06 m Dicke und 0,15 m 

Höhe in Naturstein, passend zum Grabstein. Dessen Maße betragen zwischen 0,40 m und 0,45 m in der Breite und 
0,60 m und 0,65 m in der Höhe und 0,12 m in der Dicke.

§ 15 Zu pflegende Urnenreihengrabstätten 

(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in
a) zu pflegenden Urnenreihengrabstätten;
b) Reihengrabstätten pflegeleichter Art

(2) Urnenreihengrabstätten sind Urnengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der 
Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte dürfen unter Beachtung 
der Nutzungsdauer, Ruhefristen und Erweiterung des Nutzungsrechtes bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.

(3) Urnenreihengrabstätten haben eine Abmessung von 1,35 m Breite und 1,50 m Länge.
(4) Die zu pflegende Urnenreihengrabstätte darf maximal bis zur Hälfte der Fläche mit einer Grabplatte bedeckt 

werden. 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihen- und 

Doppelgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 16 Reihengrabstätten pflegeleichter Art

(1) Die Grabanlagen pflegeleichter Art mit Reihengrabstätten werden für Bestattungen ohne nachträgliches 
Herrichten einer Grabstättenbegrenzung (Grabhügel, Einfassung) genutzt.

(2) Die gesamte Grabanlage wird als gemeinsame Anlage durch die Gemeinde gestaltet und gepflegt.



(3) Eine Grabstätte der Grabanlage pflegeleichter Art kann für eine Erdbestattung oder für eine Urnenbestattung 
genutzt werden.

(4) Für die Grabstätten der Grabanlagen pflegeleichter Art mit Reihengrabstätten werden mit aufrecht stehenden 
Grabsteinen in den Maßen Breite von 0,40 m - 0,50 m und Höhe von 0,50 m - 0,70 m sowie einer Dicke von 0,12 m 
zugelassen. Der Grabstein sollte aus Naturstein oder ähnlichem Material, gut passend zur Sichtplatte sein. Eine 
Ausfertigung in weißem Material ist nicht erlaubt. Der Grabstein steht auf einer ebenerdig liegenden Sichtplatte 
aus Naturstein oder ähnlichem Material, allseits diagesägt und gut passend zum Grabstein, in einer Größe von 
1,10 m x 0,45 m x 0,03 m. In dieser kann rechts und links vom Grabstein jeweils eine Bohrung zur Befestigung von 
Steckvasen eingebracht werden. Der Grabstein selbst steht mit seiner Hinterkante in einem Abstand von 0,11 m 
zur hinteren Kante der Sichtplatte. Eine Ausfertigung der Sichtplatte in anderer Form sowie aus weißem Material 
ist nicht gestattet. Für die Gestaltung der Grabsteine gilt zusätzlich § 19 Abs. 2 Buchstabe c bis Buchstabe f.

§ 17 Doppelgrabgrabstätten pflegeleichter Art

(1) Doppelgrabstätten pflegeleichter Art sind Grabstätten für Erd- und/oder Urnenbestattungen, die der Reihe nach 
belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit der zu Bestattenden abgegeben werden.

(2) Die gesamte Grabanlage wird als gemeinsame Anlage durch die Gemeinde gestaltet und gepflegt.
(3) Eine Doppelgrabstätte der Grabanlage pflegeleichter Art kann für eine Erdbestattung und/oder für eine 

Urnenbestattung genutzt werden.
(4) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit 

erworben worden ist.
(5) Die Grabstätten der Grabanlagen pflegeleichter Art mit Doppelgrabstätten werden mit aufrecht stehenden 

Grabsteinen aus Naturstein oder ähnlichem Material ausgestattet. Die Grabsteine müssen eine Höhe von 0,60 m – 
1,00 m und eine Dicke von 0,12 m – 0,18 m haben. Die Breite und Tiefe ist von der Höhe des Grabsteins abhängig. 
Ein Sockel ist zulässig.
Die Grabsteine können in Form von Stelen mit einer Höhe von 0,70 m – 1,20 m gestaltet sein. Die Tiefe ergibt aus 
der Höhe der Stelen. 
Der Grabstein muss auf einer Sichtplatte in der Größe 1,60 m x 0,45 m x 0,03 m und einem gegebenenfalls drauf 
angebrachten Sockel aus Naturstein oder ähnlichem Material, allseits diagesägt, befestigt werden. In die 
Sichtplatte kann rechts und links vom Grabstein jeweils eine Bohrung zur Befestigung von Steckvasen eingebracht 
werden. Der Grabstein selbst steht mit seiner Hinterkante in einem Abstand von 0,11 m zur hinteren Kante der 
Sichtplatte. Der Grabstein ist passend zum Sockel/Sichtplatte zu fertigen. Weiße Grabsteine sind nicht erlaubt. 
Für die Gestaltung der Grabsteine gilt zusätzlich § 19 Abs. 2 Buchstabe c bis Buchstabe f.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 19 und 26 für Grabanlagen pflegeleichter Art – 
so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

VI. Grabmale

§ 19 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung den nachfolgenden Anforderungen 
entsprechen.

(2) Folgende Anforderungen werden an Grabsteine und Einfassungen gestellt:
a) Das Material muss wetterbeständig sein und aus Natursteinen oder ähnlichem Material bestehen.
b) Die Grabsteine sollten nicht breiter als dreiviertel der Breite der Einfassungen sein.
c) Der Grabstein muss mindestens den Vor- und Nachnamen sowie das Geburts- und Sterbedatum enthalten.
d) Die Schrifttexte sollten klare, schlichte Aussagen über den Verstorbenen enthalten.
e) Die Inschriften sind vertieft oder erhaben auszuführen und können durch farbige Tönung, abgestimmt zur 

Grundfarbe des Materials, hervorgehoben werden.
f) Schrift- und Sinnzeichen müssen zum Gesamtbild des Grabsteines passen.

(3) Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung von Steineinfassungen können Holzeinfassungen verwendet werden.

(4) Soweit es die Gemeinde innerhalb der Gesamtgestaltung unter Beachtung des § 18 und unter Berücksichtigung 
künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschriften der § 14, Abs. 5, § 16 
Abs. 4, § 17 Abs. 5 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie kann für Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen in besonderer Lage nach pflichtgemäßem Ermessen über Abs. 1 bis 2 hinausgehende Anforderungen an 
Material, Entwurf und Ausführung stellen.

§ 20 Genehmigungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde. 
Die Genehmigung soll bereits vor der Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch 
provisorische Grabmale sind genehmigungspflichtig, sofern sie größer als 15 cm x 30 cm sind. Die Anträge sind 



durch die Verfügungsberechtigten (§ 27 Abs. 3) zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die 
Grabanweisung (§ 14 Abs. 1) vorzulegen

(2) Den Anträgen sind beizufügen:
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht und Zeichnungen  der Schrift, der Ornamente und der 

Symbole in angegebenem Maßstab, unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und 
der Anordnung

b) Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.
(3) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die Grabeinfassung  nicht binnen eines Jahres nach der 

Zustimmung errichtet worden ist.
(5) Die nicht genehmigungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder -kreuze 

zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Bestattung verwendet werden. Anderenfalls kann die 
Gemeinde die Entfernung auf Kosten des Verfügungsberechtigten bzw. des Auftraggebers veranlassen.

(6) Grabmale und andere bauliche Anlagen, die ohne Genehmigung errichtet sind und für die auch nachträglich keine 
Genehmigung erteilt werden kann sowie nicht zulässige Inschriften kann die Gemeinde auf Kosten des 
Verfügungsberechtigten bzw. des Auftraggebers entfernen lassen.

§ 21 Aufstellung

Das Aufstellen bzw. die Errichtung von Grabmalen und anderen baulichen Anlagen ist nur von Montag bis Freitag 
zulässig.

§ 22 Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinie 
des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein und Holzbildhauerhandwerks für das 
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so 
zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 
oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der 
Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der Genehmigung nach § 20. Sie kann überprüfen, ob die 
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt wurde.

§ 23 Unterhaltung

(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu 
halten. Verantwortlich dafür ist der Verfügungsberechtigte (§ 3 Abs. 1).

(2) Ist die Verkehrssicherheit von Grabmalen, Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen oder Teilen davon 
gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen die nach pflichtgemäßem Ermessen 
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen 
zu tun oder das Grabmal, die Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen oder die Teile davon zu 
entfernen; die Gemeinde ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder nicht rechtzeitig erreichbar, genügt eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden 
haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen oder sonstigen Grabausstattungen oder durch Abstürzen von Teilen 
von Grabmalen davon verursacht wird. 

§ 24 Entfernung

(1) Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Gemeinde von der Grabstätte entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen 
Grabausstattungen durch den Verfügungsberechtigten zu entfernen. Sind die Grabmale, Grabeinfassungen und 
sonstigen Grabausstattungen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde. Sofern Grabstätten von der 
Gemeinde abgeräumt werden, hat der jeweilige Verfügungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 25 Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen des § 18 hergerichtet und dauernd verkehrssicher instand gehalten werden. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 6 Abs. 3 Nr. 7 bleibt unberührt.

(2) Die Grabhügel dürfen nicht höher als 0,15 m ausgeführt werden. Es müssen zwischen den Einfassungen der Gräber 
Zwischenräume von 0,50 m zum Begehen belassen werden. Es ist eine flache Bepflanzung durchzuführen. Die 
Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und 
Wege nicht beeinträchtigen.



(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung 
erlischt erst mit der Abräumung bzw. Beräumung der Grabstätte.

(4) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der Beisetzung hergerichtet sein.
(5) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 

obliegen ausschließlich der Gemeinde.
(6) Bodensenkungen auf den allgemeinen Friedhofsflächen beseitigt die Gemeinde. Bodensenkungen auf Grabflächen 

und dadurch verursachte Schäden an Grabanlagen können auf Antrag des Verfügungsberechtigten gegen 
Kostenersatz durch die Gemeinde beseitigt werden. § 23 Abs. 2 bleibt unberührt.

(7) Produkte der Trauerflorisitk, die Kunststoffe und andere nicht umweltgerecht abbaubare Werkstoffe enthalten, 
insbesondere in Kränzen, Trauergebinden- und -gestecken dürfen nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie 
Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in 
den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

§ 26 Grabanlagen pflegeleichter Art

In den Grabanlagen pflegeleichter Art ist das Abstellen von Vasen, Schalen, Gestecken und Kränzen nur auf der 
Grundplatte der jeweiligen Grabstelle erlaubt. Ein Bepflanzen der Grabstelle ist nicht gestattet.

§ 27 Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfügungsberechtigte auf 
schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen 
Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln oder 
nicht rechtzeitig erreichbar, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und dreimonatiger Hinweis auf der 
Grabstätte.

(2) Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten von der Gemeinde 
abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden.

(3) Der Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem 
Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen des Absatz 2 und in dem 
Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 2 hinzuweisen.

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 28 Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Gemeinde und 
in Begleitung eines Friedhofmitarbeiters betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die 
Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Der Sarg ist vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Beisetzung endgültig zu schließen. Das Aufbahren eines Toten beziehungsweise das Öffnen des Sarges ist zum 
Abschiednehmen der Angehörigen nur in der Leichenhalle in Anwesenheit des Friedhofspersonales gestattet.

(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten 
haben, sind entsprechend zu kennzeichnen. Den Anordnungen des Gesundheitsamts ist Folge zu leisten. Soweit 
das Gesundheitsamt im Einzelfall keine andere Anweisung gibt, ist der Sarg entgegen Abs. 2 geschlossen zu 
halten.

§ 29 Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern finden im dafür bestimmten Raum (Feierhalle) statt. Sie können auf Antrag auch am Grab 
abgehalten werden.

(2) Die für die Ausgestaltung der Trauerfeiern in der Feierhalle erforderlichen Gegenstände wie Beleuchtung, 
Instrumente, Zellen- und Feierhallenschmuck stellt die Gemeinde als Grundausstattung zur Verfügung.

(3) Vor der Trauerfeier stattfindende Gedenkfeiern bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

IX. Schlussvorschriften

§ 30 Alte Rechte

(1) Für Grabstätten, über welche die Gemeinde bei In-Kraft-Treten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich 
die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 31 Anordnungen im Einzelfall

Die Gemeinde kann in Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen eine Anordnung im Einzelfall 
erlassen.

§ 32 Haftung



(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen 
und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

(2) Die Gemeinde haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihres Personals. Von dieser Haftungsbeschränkung 
ausgenommen sind alle Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 33 Gebühren

Für die Benutzung des von der Gemeinde Großolbersdorf verwalteten Friedhofes und seiner Einrichtungen sind die 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 34 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs und der Achtung der Persönlichkeitsrechte 

von Angehörigen und Besuchern entsprechend verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt;
2. auf den Friedhöfen entgegen § 6 Abs. 3 und ohne eine vorherige Zustimmung der Gemeinde

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrrädern) und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, 
Inlineskatern) ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, befährt;

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie Dienstleistungen verkauft;
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt;
d) Film-, Ton-; Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet, die nicht privaten Zwecken dienen;
e) Druckschriften verteilt, es sei denn, sie dienen der Durchführung von Trauerfeiern;
f) Abraum und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, außerhalb der dafür bestimmten 

Stellen ablagert;
g) Abraum und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, auf dem Friedhofsgelände 

ablagert;
h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hecken 

unberechtigt übersteigt oder Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten oder 
Grabeinfassungen unberechtigt betritt;

i) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art betreibt, lärmt, spielt oder lagert;
j) Tiere – ausgenommen Blindenhunde – mitbringt;
k) Hunde unangeleint mitführt;

3. entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Gemeinde durchführt;
4. entgegen § 7 Abs. 2 als Dienstleistungserbringer oder deren Bediensteter gewerbliche Arbeiten auf den 

Friedhöfen außerhalb der von der Gemeinde festgesetzten Zeiten oder auf Friedhofsteilen durchführt, deren 
Betreten nach § 5 Abs. 2 untersagt ist;

5. entgegen § 7 Abs. 3 als Dienstleistungserbringer oder deren Bediensteter Werkzeuge und Materialien in 
unzulässiger Weise lagert, Arbeits- und Lagerplätze bei Beendigung oder Unterbrechung der Arbeiten nicht 
wieder in den früheren Zustand versetzt, auf den Friedhöfen Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial 
ablagert oder gewerbliche Geräte an oder in den Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen reinigt;

6. entgegen § 20 Abs. 1 und Abs. 3 ohne vorherige Zustimmung oder auf Grundlage einer nach § 21 Abs. 4 
inzwischen erloschenen Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet oder verändert oder deren 
Errichtung oder Veränderung veranlasst;

7. entgegen § 22 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen nicht nach den Regeln der Baukunst und des 
Handwerks befestigt oder fundamentiert;

8. entgegen § 22 Abs. 2 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen errichtet oder verändert, ohne in fachlicher, 
betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig und geeignet zu sein;

9. entgegen § 23 Abs. 1 als Verfügungsberechtigter Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen nicht in 
verkehrssicherem Zustand hält;

10. entgegen § 24 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
entfernt;

11. entgegen § 27 Abs. 1 trotz einer schriftlichen Aufforderung der Stadt/Gemeinde*) Grabstätten vernachlässigt.
(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 € geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist die Gemeinde 

Großolbersdorf.

§ 35 In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 15. Oktober 2014 (veröffentlicht im Amtsblatt 13/2014 vom 26. 

November 2014), geändert am 28. Oktober 2015 (veröffentlicht im Amtsblatt 11/2015 vom 25. November 2015), 
geändert am 23. Juni 2016 (veröffentlicht im Amtsblatt 7/2016 vom 27. Juli 2016), außer Kraft.
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Beschlussvorlage für die 29. Sitzung des Gemeinderates Großolbersdorf am 1. November 2022

Einreicher: Bürgermeister

Vorlage erarbeitet: Herr Köhler

Gegenstand der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung zur 3. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Gemeinde Großolbersdorf.

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung

Vorlage wurde beraten mit:

Vorlage ist zuzustellen: allen Gemeinderäten, Bürgermeister, Akte, Kämmerei, 
Protokollantin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Großolbersdorf

Uwe Günther
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

dafür: dagegen: Stimmenthaltung:

Begründung:

Durch den Ortschaftsrat Hohndorf wurde angeregt die ehrenamtliche Entschädigung für die 
Träger auf dem Friedhof zu erhöhen.

Bisher erhalten die sechs Träger jeweils 25 € je Beerdigung. Es ist mit durchschnittlich neun 
Beerdigungen im Jahr zu rechnen. Der jährliche Mehraufwand dabei beträgt rund 800 € 
(abhängig von der Anzahl der Beerdigungen). Der Aufwand wird im Rahmen der 
Gebührenkalkulation für den Friedhof Hohndorf vollständig umgelegt.
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3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Gemeinde Großolbersdorf

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. 
Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Großolbersdorf die Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Großolbersdorf vom 28. April 2015, veröffeentlicht 
im Amtsblatt  der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 5/2015 vom 27. Mai 2015, geändert am 20. Juni 2017, 
veröffeentlicht im Amtsblatt  der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 7/2017 vom 26. Juli 2017, geändert am 21. 
Oktober 2020, veröffeentlicht im Amtsblatt  der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 11/2020 vom 28. Oktober 2020 wie 
folgt zu ändern:

Artikel 1 - Änderungsbestimmungen

Der § 1 a wird wie folgt neu gefasst:

„§ 1 a Pauschalentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit auf dem Friedhof Hohndorf

Die auf dem Friedhof Hohndorf ehrenamtlich tätigen Bürger erhalten für den Ersatz ihrer Auslagen 
und ihres Verdienstausfalles eine pauschale Entschädigung je Beerdigung nach folgenden Sätzen:
- Leitung der Zeremonie 60,00 €
- Träger (Sarg oder Urne) 40,00 € je Träger

   - Urnengrabherstellung 50,00 €“

Artikel 2 - In-Kraft--Treten

Diese Satzung tritt  am 1. Januar 2023 in Kraft

Großolbersdorf, den

Uwe Günther
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Sächs GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffeentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der 
Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.



öffentlich BV GR 128/11/2022

Beschlussvorlage für die 29. Sitzung des Gemeinderates Großolbersdorf am 1. November 2022

Einreicher: Bürgermeister

Vorlage erarbeitet: Herr Köhler

Gegenstand der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur Erhebung 
des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Großolbersdorf

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung

Vorlage wurde beraten mit: Gemeindewehrleiter

Vorlage ist zuzustellen: allen Gemeinderäten, Bürgermeister, Akte, Kämmerei, 
Protokollantin

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat Großolbersdorf nimmt die Kalkulation der Kosten der Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr zur Kenntnis.

2. Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die Satzung zur Erhebung des Kostenersatzes für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Großolbersdorf.

Uwe Günther
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

dafür: dagegen: Stimmenthaltung:

Begründung:

Für bestimmte Leistungen der Feuerwehr, insbesondere Einsätze bei Verkehrsunfällen, ist die 
Gemeinde berechtigt Kosten zu verlangen.

Die derzeit geltende Satzung ist seit 2005 in Kraft. In der Zwischenzeit gab es mehrere 
Gerichtsurteile zum Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Auch die rechtlichen 
Grundlagen haben sich mittlerweile geändert und wurden u. a. an die Gerichtsurteile angepasst.

Grundlage der Überarbeitung ist die entsprechende Satzung der Stadt Chemnitz.
Die Kosten wurden entsprechenden den gesetzlichen Grundlagen kalkuliert. 

Ein Vergleich mit anderen Gemeinden zeigt, dass wir uns im üblichen Rahmen bewegen.

je min Großolbersdorf Grimma Markkleeberg Zschopau Halsbrücke Chemnitz Marienberg
LF 10 4,34 € 4,22 € 8,89 € 3,33 € 6,52 € 3,33 € 3,67 €
TSFW 3,13 € 5,27 € 9,19 € 3,75 €
MTW 2,54 € 2,80 € 7,71 € 1,25 € 8,09 € 3,09 € 3,38 €

P:\Kämmerei\Beschlußvorlagen\bv gr feuerwehrkostensatzung 2022.odt



alte Fassung neue Fassung

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung 
für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Großolbersdorf

vom 24. November 2000 (Abl. 23/00), geändert am 28. November 2001 (Abl. 28/01), 
geändert am 19. Mai 2005 (Abl. 10/05)

Satzung über die Erhebung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großolbersdorf

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 9. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. 
Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), der § 22 und § 69 des Gesetzes über den Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen vom 24. Juni 2004 
(SächsGVBl. S. 245, 674), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 
(SächsGVBl. S. 521), des § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen 
(Sächsische Feuerwehrverordnung – SächsFwVO) vom 21. Oktober 2005 (SächsGVBl. S. 
291), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 14. Mai 2020 (SächsGVBl S. 
218) hat der Gemeinderat Großolbersdorf folgende Satzung beschlossen. 

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Kosten im Sinne des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz sind:
- Aufwendungen für die Durchführung von Pflichtleistungen der Feuerwehr. Wird 

unter den in der Satzung bestimmten Voraussetzungen ihre Erstattung verlangt, 
handelt es sich um Kostenersatz.

- Aufwendungen der Feuerwehr für die Durchführung von anderen, freiwilligen 
Leistungen. Die Gegenleistungen der Leistungsnehmer sind Gebühren.

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch Anforderung ausgelöste und auf 
die Durchführung einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr. Ein 
Einsatz beginnt mit der Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet 
entweder mit Beginn eines folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung des 
Einsatzleiters über das Ende des Einsatzes, spätestens aber mit dem 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft.

(3) Einrichtungsträger im Sinne dieser Satzung ist der Eigentümer oder der 
Besitzer/Nutzungsberechtigte eines Gebäudes oder Gebäudeteils einer Anlage oder 
einer Fläche.

§ 1 Begriffsbestimmungen 

(1) Kostenersatz im Sinne dieser Satzung beinhaltet die Aufwendungen der Feuerwehr 
für
- die Durchführung von Pflichtleistungen, für die nach dieser Satzung unter 

bestimmten Voraussetzungen Erstattung verlangt wird, und
- Einsätze der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung und die Durchführung 
anderer Leistungen.

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede auf die Durchführung einer 
Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr, die auf Anforderung oder von 
Amtswegen erfolgt. 

§ 2 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Großolbersdorf im Sinne 
der §§ 6 und 69 Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz sowie Tätigkeiten der Feuerwehr auf der Grundlage der 
Feuerwehrsatzung vom 16.11.1999, geändert am 26.02.2003. Als Leistung gilt auch das 
Ausrücken der Feuerwehr bei missbräuchlicher Alarmierung und bei Fehlalarmierung 
durch automatische Feuermeldeanlagen

§ 2 Geltungsbereich 

Für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großolbersdorf im Sinne von § 
22 SächsBRKG in Verbindung mit § 17 SächsFwVO sowie Leistungen im Sinne von § 69 
Abs. 2, 3 SächsBRKG erhebt die Gemeinde Großolbersdorf Kostenersatz nach Maßgabe 
dieser Satzung und dem als Anlage beigefügtem Kostenverzeichnis. Das 
Kostenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 6 Kostenschuldner § 3 Kostenschuldner



(1) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 dieser Satzung wird:
- in den Fällen des § 3 Buchstaben a) und f) vom Verursacher, bzw. Betreiber einer 

automatischen Brandmeldeanlage,
- in den Fällen des § 3 Buchstaben b) und c) vom Halter des Fahrzeuges, bzw. 

Eigentümer, Besitzer oder Betreiber der Anlage und
- in den Fällen des § 3 Buchstaben d) und e) vom Veranstalter oder 

Einrichtungsträger verlangt.
(2) Gebühren für Leistungen nach § 4 dieser Satzung werden entsprechend des § 69 Abs. 

3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz verlangt von:
1. demjenigen, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat bzw. der 

nach anderen gesetzlichen Regelungen dafür herangezogen werden kann.
2. dem Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht 

hat, oder von demjenigen, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache 
ausübt.

3. demjenigen, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist.
(3) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Kostenersatz für Pflichtleistungen der Feuerwehr

Kostenersatz wird für folgende Leistungen im Gemeindegebiet im Rahmen der §§ 22 Abs. 
6 und 69 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz verlangt:
a) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Leistungen
b) Leistungen,  die  durch  den  Betrieb  von  Kraft-,  Schienen-,  Luft-  oder 

Wasserfahrzeugen erforderlich werden
c) Leistungen, wenn der Einsatz auf einem Grundstück oder durch eine Anlage mit 

besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden ist
d) Brandsicherheitswachen
e) Brandverhütungsschauen
f) Abgebrochener Einsatz infolge missbräuchlicher Alarmierung der Feuerwehr oder der 

Fehlalarmierung durch automatische Brandmeldeanlagen.

§ 4 Gebühren für freiwillige Leistungen der Feuerwehr

Für alle anderen Leistungen der Feuerwehr, die auf der Grundlage des § 69 Abs. 3 des 
Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
erbracht werden, werden Gebühren verlangt.

Wenn nicht § 5 dieser Satzung etwas anderes bestimmt, werden für folgende freiwillige 
Leistungen Gebühren verlangt:

1. Die Beseitigung von Kraftstoffen, Ölen und umweltgefährdenden oder gefährlichen 
Stoffen sowie durch sie verursachte Schäden, deren sofortige Beseitigung möglich 

(1) Entsprechend § 69 Absatz 2 SächsBRKG wird für einen Einsatz der Feuerwehr 
Kostenersatz verlangt von:
1. dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob 

fahrlässig herbeigeführt hat,
2. dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb eines 

Kraftfahrzeuges, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuges entstanden ist,
3. dem Eigentümer, Besitzer oder Betreiber, wenn der Einsatz auf einem Grundstück 

oder durch eine Anlage mit besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden 
ist,

4. dem Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, wenn durch die Anlage ein 
Fehlalarm ausgelöst wird,

5. demjenigen, der wider besseren Wissens oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis 
der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert,

6. demjenigen, in dessen Interesse eine Brandsicherheitswache gestellt wird,
7. der Gemeinde, der im Rahmen eines gemeindeübergreifenden Einsatzes nach § 14 

Abs. 1 Hilfe geleistet worden ist, sofern keine anderen Vereinbarungen bestehen 
oder getroffen werden.

(2) Für alle anderen Einsätze verlangt die Gemeinde Großolbersdorf auf Grundlage § 69 
Absatz 3 SächsBRKG den Ersatz der Kosten:
1. von demjenigen, dessen Verhalten den Einsatz erforderlich gemacht hat,
2. von den in § 6 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 

SächsPVDG vom 11.05.2019 (GVBl. S. 358) genannten Personen,
3. vom Eigentümer der Sache, deren Zustand den Einsatz erforderlich gemacht hat, 

oder von demjenigen, der die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt,
4. von demjenigen, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist.

(3) Für die Durchführung von Brandverhütungsschauen auf Grundlage § 22 SächsBRKG i. 
V. m. § 17 SächsFwVO ist kostenersatzpflichtig der Eigentümer oder Besitzer der der 
Brandverhütungsschau unterliegenden Objekte. 

(4) Für alle anderen Leistungen der Feuerwehr auf dem Gebiet des vorbeugenden 
Brandschutzes ist kostenersatzpflichtig:
1. wer die Amtshandlung veranlasst oder zu dessen Gunsten sie vorgenommen 

wurde,
2. wer die Kosten durch eine gegenüber der Feuerwehr angegebene oder ihr 

mitgeteilte Erklärung übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet.

(5) Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 



ist, bei Straßenverkehrs- und anderen Unfällen.
2. Die Mitwirkung bei und die Durchführung von Räum-, Aufräumarbeiten und 

Sicherungsarbeiten.
3. Die zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Geräten und Material zum Ge- oder 

Verbrauch.
4. Andere Leistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren 

gehören und/oder deren Erforderlichkeit sich auf Anforderung Einzelner ergibt.

§ 5 Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren

(1) Soweit im Absatz 4 nichts anderes bestimmt ist, wird der Kostenersatz nach den 
Sätzen des Kostenverzeichnisses sowie nach Zeitaufwand, Art und Anzahl des in 
Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge, der Geräte und 
Ausrüstungsgegenstände berechnet. Das Kostenverzeichnis ist Bestandteil dieser 
Satzung. Es ist Grundlage für die Erhebung von Gebühren.

(2) Bei Stundensätzen werden angefangene Stunden auf die nächste halbe Stunde 
aufgerundet. Bei Tagessätzen wird jeder angefangene Kalendertag als voller Tag 
berechnet.

(3) Die Kostenerstattungssätze setzen sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
zusammen aus:
1. den Personalkosten für die eingesetzten Angehörigen der Feuerwehr
2. den Stundensätzen für die eingesetzten Fahrzeuge
3. den Sätzen für die eingesetzten Geräte
4. verbrauchte Materialien

(4) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personal, Fahrzeugen, 
Geräten und Ausrüstungsgegenständen besondere Kosten, so sind sie zusätzlich zu 
denjenigen nach Absatz 3 zu erstatten sofern sie dort nicht enthalten sind.  Kosten 
für Ersatzbeschaffung bei Unbrauchbarkeit oder Verlust sind nur zu erstatten, soweit 
den Zahlungspflichtigen ein Verschulden trifft. Für die bei 
kostenerstattungspflichtigen Hilfeleistungen verbrauchten Materialien, soweit sie 
nicht Bestandteil der kalkulierten Pauschalsätze sind, werden die jeweiligen 
Selbstkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % berechnet.

(5) Aufwendungsersatz und Gebühren werden nur in dem Umfang vom Kostenschuldner 
gefordert, wie Personal und Gerät zum Einsatz gekommen sind. Wird mehr Personal 
und Gerät am Einsatzort bereitgestellt als tatsächlich erforderlich und hat der 
Kostenschuldner dies zu vertreten, können auch für das nicht erforderliche Personal 
und Gerät Kosten verlangt werden.

(6) Für Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von benachbarten Gemeinden oder 
durch Werksfeuerwehren entstehen, werden unabhängig von dieser Satzung Kosten 
in der Höhe verlangt, wie sie der Gemeinde in Rechnung gestellt werden.

(7) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre.

§ 4 Berechnung des Kostenersatzes 

(1) Die Kosten werden nach dem Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr zzgl. 
der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer berechnet.

(2) Der Kostenersatz wird nach Zeitaufwand, Art und Anzahl des in Anspruch 
genommenen Personals, der Fahrzeuge und Geräte sowie des Materials erhoben.

(3) Die einsatztaktisch notwendigen Kräfte und Mittel für den Einsatz bestimmt die 
Feuerwehr unter Berücksichtigung der Alarm- und Ausrückeordnung, der 
Verfügbarkeit der Kräfte und Mittel sowie der konkreten Anforderungen des 
Einsatzes.

(4) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeuge beginnt mit der Alarmierung/Anforderung 
der Feuerwehr und endet entweder mit Beginn des folgenden Einsatzes oder mit der 
Erklärung der Einsatzleitung über das Ende des Einsatzes, spätestens mit Herstellung 
der Einsatzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken in die Feuerwache. Die 
Einsatzzeit wird minutengenau abgerechnet. Abweichend davon beinhaltet der 
Zeitansatz für Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes die Leistungszeit vor Ort. 
Für Vor- und Nachbereitungszeiten werden zusätzliche Kosten von 50 v. H. der 
Leistungszeit berechnet. Für Hin- und Rückfahrtzeiten wird eine Pauschale gemäß 
dem Kostenverzeichnis erhoben.

(5) Für die bei den Leistungen verbrauchten Materialien werden die jeweiligen 
Sachkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 v. H. berechnet.

(6) Werden durch den Einsatz Geräte oder Ausrüstungsgegenstände unbrauchbar, so 
können die Kosten für den Wiederbeschaffungswert dem Kostenschuldner in 
Rechnung gestellt werden.

(7) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme Dritter zusätzliche Kosten, so sind 
diese zu erstatten.

(8) Für Leistungen, die nicht in den §§ 22 und 69 SächsBRKG geregelt sind, wird 
Kostenersatz nach dem Kostenverzeichnis erhoben. Der Auftrag für diese Leistungen 
soll schriftlich erfolgen.

§ 7 Entstehung und Fälligkeit § 5 Entstehung und Fälligkeit des Kostenersatzes 



Der Anspruch auf Kostenersatz bzw. Gebühren entsteht mit Beendigung der Leistung der 
Feuerwehr und wird mit dem Zugang des Kostenbescheides an den Kostenschuldner 
fällig.

(1) Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht mit Beendigung des Einsatzes / der Leistung 
der Feuerwehr. Der Kostenersatz wird durch Bescheid erhoben. Die Fälligkeit wird im 
Bescheid bestimmt.

(2) Die Kostenpflicht besteht auch dann, wenn die Leistung der Feuerwehr am 
Einsatzort nicht mehr erforderlich ist, weil die Alarmierung widerrufen worden ist 
oder der Anlass für die Leistung nicht oder nicht mehr besteht.

§ 6 Billigkeitsregelung 

Auf Antrag des Kostenschuldners kann die Gemeinde Großolbersdorf den Kostenersatz 
ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenschuldners aus Billigkeitsgründen geboten 
erscheint.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr Großolbersdorf vom 08.06.1993 sowie das Kostenverzeichnis vom 01.06.1994 
außer Kraft.

§ 7 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Regelung des Kostenersatzes und zur 

Gebührenerhebung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Großolbersdorf vom 24. November 2000, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 23/2000 
vom 13. Dezember 2000, geändert am 28. November 2011, veröffentlicht im 
Amtsblatt 28/2001 vom 12. Dezember 2001,geändert am 19. Mai 2005, veröffentlicht 
im Amtsblatt Nr. 10/2005 vom 8. Juni 2005 außer Kraft.

Kostenverzeichnis zur Satzung über die Regelung des Kostenersatzes und zur 
Gebührenerhebung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Großolbersdorf

1.        Personal  
1.1 Aufwandsersatz für den Einsatz von ehrenamtlichem Personal je Person   22,11 €/h
1.2 Erfrischungszuschuss je eingesetztem Personal bei Einsätzen von mehr als 4 
Stunden 4,80 €

2.        Fahrzeuge  
2.1 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) 82,56 €/h
2.2 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 oder LF 10/6 inkl. Anhänger 186,73 €/h

Für das Bereitstellen der in Pkt. 2.1 und 2.2 genannten Fahrzeuge für 
Feuersicherheitswachen wird die Hälfte der angegebenen Gebühren berechnet.

Geräte
3.        Gebühr für den Einsatz von Geräten  
3.1 Tragkraftspritze TS 8 16,55 €/h
3.2 Schmutzwasserpumpe 11,03 €/h
3.3 Atemschutzgeräte 24,92 €/h

Anlage

Kostenverzeichnis zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatzes für Leistungen 
der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großolbersdorf

1.        Personal  
1.1 Kostensatz für Leistungen des Personals 0,63 €/min
1.2 Erfrischungszuschuss je eingesetztem Personal bei Einsätzen von mehr als 240 
Minuten 4,80 €

2.        Fahrzeuge  
2.1 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) und vergleichbar 3,13 €/min
2.2 Löschgruppenfahrzeug LF 10 und vergleichbar 4,34 €/min
2.3 Mannschaftstransportwagen (MTW) und vergleichbar 2,54 €/min

Für das Bereitstellen der in Pkt. 2.1 bis 2.3 genannten Fahrzeuge für 
Feuersicherheitswachen wird die Hälfte der angegebenen Gebühren berechnet.

3.        Sonstige Kosten für Material oder Tätigkeit der Feuerwehr  
3.1 Ölbindemittel einschl. Entsorgung 38,02 EURO/Sack

4          Verwaltungskosten  



3.4 Kettensäge 8,54 €/h
3.5 Mechanische Leiter inkl. Transportfahrzeug 65,25 €/h
3.6 Notstromaggregat 26,58 €/h
3.7 Wassersauger 19,07 €/h
3.8 je B - Druckschlauch; ab 100 m Schlauchlänge 3,11 €/h

4.        Sonstige Kosten für Material oder Tätigkeit der Feuerwehr  
4.1 Ölbindemittel einschl. Entsorgung 38,02 EURO/Sack

4.1 Verwaltungsgebühr für die Bescheiderstellung der entgeltpflichtigen Leistungen
55,75 € je Bescheid



Satzung über die Erhebung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Großolbersdorf

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), der § 22 und § 69 des Gesetzes 
über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 
245, 674), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521), des § 17 der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen 
(Sächsische Feuerwehrverordnung – SächsFwVO) vom 21. Oktober 2005 (SächsGVBl. S. 291), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 14. Mai 2020 (SächsGVBl S. 218) hat der Gemeinderat Großolbersdorf folgende Satzung 
beschlossen. 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

(1) Kostenersatz im Sinne dieser Satzung beinhaltet die Aufwendungen der Feuerwehr für
- die Durchführung von Pflichtleistungen, für die nach dieser Satzung unter bestimmten Voraussetzungen 

Erstattung verlangt wird, und
- Einsätze der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung und die Durchführung anderer Leistungen.

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede auf die Durchführung einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der 
Feuerwehr, die auf Anforderung oder von Amtswegen erfolgt. 

§ 2 Geltungsbereich 

Für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großolbersdorf im Sinne von § 22 SächsBRKG in Verbindung 
mit § 17 SächsFwVO sowie Leistungen im Sinne von § 69 Abs. 2, 3 SächsBRKG erhebt die Gemeinde Großolbersdorf 
Kostenersatz nach Maßgabe dieser Satzung und dem als Anlage beigefügtem Kostenverzeichnis. Das Kostenverzeichnis 
ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 3 Kostenschuldner

(1) Entsprechend § 69 Absatz 2 SächsBRKG wird für einen Einsatz der Feuerwehr Kostenersatz verlangt von:
1. dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
2. dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges, Schienen-, Luft- 

oder Wasserfahrzeuges entstanden ist,
3. dem Eigentümer, Besitzer oder Betreiber, wenn der Einsatz auf einem Grundstück oder durch eine Anlage mit 

besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden ist,
4. dem Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, wenn durch die Anlage ein Fehlalarm ausgelöst wird,
5. demjenigen, der wider besseren Wissens oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr 

alarmiert,
6. demjenigen, in dessen Interesse eine Brandsicherheitswache gestellt wird,
7. der Gemeinde, der im Rahmen eines gemeindeübergreifenden Einsatzes nach § 14 Abs. 1 Hilfe geleistet worden 

ist, sofern keine anderen Vereinbarungen bestehen oder getroffen werden.
(2) Für alle anderen Einsätze verlangt die Gemeinde Großolbersdorf auf Grundlage § 69 Absatz 3 SächsBRKG den Ersatz 

der Kosten:
1. von demjenigen, dessen Verhalten den Einsatz erforderlich gemacht hat,
2. von den in § 6 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes SächsPVDG vom 11.05.2019 

(GVBl. S. 358) genannten Personen,
3. vom Eigentümer der Sache, deren Zustand den Einsatz erforderlich gemacht hat, oder von demjenigen, der die 

tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt,
4. von demjenigen, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist.

(3) Für die Durchführung von Brandverhütungsschauen auf Grundlage § 22 SächsBRKG i. V. m. § 17 SächsFwVO ist 
kostenersatzpflichtig der Eigentümer oder Besitzer der der Brandverhütungsschau unterliegenden Objekte. 

(4) Für alle anderen Leistungen der Feuerwehr auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes ist 
kostenersatzpflichtig:
1. wer die Amtshandlung veranlasst oder zu dessen Gunsten sie vorgenommen wurde,
2. wer die Kosten durch eine gegenüber der Feuerwehr angegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen 

hat,
3. wer für die Kostenschuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet.

(5) Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

§ 4 Berechnung des Kostenersatzes 

(1) Die Kosten werden nach dem Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr zzgl. der gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer berechnet.

(2) Der Kostenersatz wird nach Zeitaufwand, Art und Anzahl des in Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge 
und Geräte sowie des Materials erhoben.



(3) Die einsatztaktisch notwendigen Kräfte und Mittel für den Einsatz bestimmt die Feuerwehr unter Berücksichtigung 
der Alarm- und Ausrückeordnung, der Verfügbarkeit der Kräfte und Mittel sowie der konkreten Anforderungen des 
Einsatzes.

(4) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeuge beginnt mit der Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet 
entweder mit Beginn des folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung der Einsatzleitung über das Ende des 
Einsatzes, spätestens mit Herstellung der Einsatzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken in die Feuerwache. Die 
Einsatzzeit wird minutengenau abgerechnet. Abweichend davon beinhaltet der Zeitansatz für Leistungen des 
vorbeugenden Brandschutzes die Leistungszeit vor Ort. Für Vor- und Nachbereitungszeiten werden zusätzliche 
Kosten von 50 v. H. der Leistungszeit berechnet. Für Hin- und Rückfahrtzeiten wird eine Pauschale gemäß dem 
Kostenverzeichnis erhoben.

(5) Für die bei den Leistungen verbrauchten Materialien werden die jeweiligen Sachkosten zuzüglich eines 
Verwaltungskostenzuschlages von 10 v. H. berechnet.

(6) Werden durch den Einsatz Geräte oder Ausrüstungsgegenstände unbrauchbar, so können die Kosten für den 
Wiederbeschaffungswert dem Kostenschuldner in Rechnung gestellt werden.

(7) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme Dritter zusätzliche Kosten, so sind diese zu erstatten.
(8) Für Leistungen, die nicht in den §§ 22 und 69 SächsBRKG geregelt sind, wird Kostenersatz nach dem 

Kostenverzeichnis erhoben. Der Auftrag für diese Leistungen soll schriftlich erfolgen. 

§ 5 Entstehung und Fälligkeit des Kostenersatzes 

(1) Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht mit Beendigung des Einsatzes / der Leistung der Feuerwehr. Der 
Kostenersatz wird durch Bescheid erhoben. Die Fälligkeit wird im Bescheid bestimmt.

(2) Die Kostenpflicht besteht auch dann, wenn die Leistung der Feuerwehr am Einsatzort nicht mehr erforderlich ist, 
weil die Alarmierung widerrufen worden ist oder der Anlass für die Leistung nicht oder nicht mehr besteht. 

§ 6 Billigkeitsregelung 

Auf Antrag des Kostenschuldners kann die Gemeinde Großolbersdorf den Kostenersatz ermäßigen oder von der 
Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenschuldners aus 
Billigkeitsgründen geboten erscheint. 

§ 7 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der 

freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großolbersdorf vom 24. November 2000, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 
23/2000 vom 13. Dezember 2000, geändert am 28. November 2011, veröffentlicht im Amtsblatt 28/2001 vom 12. 
Dezember 2001,geändert am 19. Mai 2005, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 10/2005 vom 8. Juni 2005 außer Kraft.



Anlage

Kostenverzeichnis zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatzes für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Großolbersdorf

1.        Personal  
1.1 Kostensatz für Leistungen des Personals 0,63 €/min
1.2 Erfrischungszuschuss je eingesetztem Personal bei Einsätzen von mehr als 240 Minuten 4,80 €

2.        Fahrzeuge  
2.1 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) und vergleichbar 2,95 €/min
2.2 Löschgruppenfahrzeug LF 10 und vergleichbar 3,99 €/min
2.3 Mannschaftstransportwagen (MTW) und vergleichbar 2,44 €/min

Für das Bereitstellen der in Pkt. 2.1 bis 2.3 genannten Fahrzeuge für Feuersicherheitswachen wird die Hälfte der 
angegebenen Gebühren berechnet.

3.        Sonstige Kosten für Material oder Tätigkeit der Feuerwehr  
3.1 Ölbindemittel einschl. Entsorgung 38,02 EURO/Sack

4          Verwaltungskosten  
4.1 Verwaltungsgebühr für die Bescheiderstellung der entgeltpflichtigen Leistungen 55,75 € je Bescheid



öffentlich BV GR 131/11/22

Beschlussvorlage für die 29. Sitzung des Gemeinderates Großolbersdorf am 1. November 2022

Einreicher: Bürgermeister

Vorlage erarbeitet: Herr Köhler

Gegenstand der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Lieferungen 
und Leistungen für das LF20 der FFW Großolbersdorf

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung

Vorlage wurde beraten mit:

Vorlage ist zuzustellen: allen Gemeinderäten, Bürgermeister, Akte, Kämmerei, 
Protokollantin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die Vergabe für das Löschfahrzeug LF20 der FFW 
Großolbersdorf an

1. für das Los 1 (Fahrgestell) an das Unternehmen MAN Truck & Bus SE für 127.568,00 € 
entsprechend des geprüften Angebotes vom 12.09.2022.
2. für das Los 2 (Aufbau) an das Unternehmen Schlingmann GmbH & Co. KG für 326.785,90 € 
entsprechend des geprüften Angebotes vom 28.09.2022.
3. für das Los 3 (Ausrüstung) an das Unternehmen G.B.S. Handelsgesellschaft mbH für 39.872,89 
€ entsprechend des Angebotes vom 02.09.2022

Uwe Günther
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

dafür: dagegen: Stimmenthaltung:

Begründung:

Durch die Verwaltung wurde nach Erhalt des Förderbescheides für das Löschfahrzeug LF20 die 
europaweite Ausschreibung der einzelnen Teillose durchgeführt.
Die Öffnung der Angebote erfolgte am 4. Oktober 2022. Die Prüfung der Angebote erfolgte durch 
die Feuerwehr Großolbersdorf sowie die Gemeindeverwaltung.

Nach der derzeitigen Planung ist die Fertigstellung des Fahrgestells für den 31. Januar 2024 und 
die komplette Fertigstellung für den 28. Februar 2025 vorgesehen.
Die Lieferung der Ausrüstung muss ebenfalls bis spätestens 28.Februar 2025 erfolgen. Auf Grund 
der ungewissen Preisentwicklung ist es dem Unternehmen aber freigestellt, die 
Ausrüstungsgegenstände früher zu liefern. Diese werden dann in der Feuerwehr eingelagert.

P:\Kämmerei\Beschlußvorlagen\bv gr lf20.odt



Bewertungsmatrix nach UfAB VI - Einfache Richtwertmethode 

Legende Eingabefeld
Ergebnisfeld

Verfahrensart

Geschäftszeichen LOS1 Fahrgestell

Bieter/Nr. 1 2 3 4 5 6

Leistungspunkte 20 34 0 0 0 0

Preis 116.451 € 127.568 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Kennzahl = L/P 0,00017 0,00027 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Kennzahl skaliert * 100.000 17 27 0 0 0 0

Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (L/P) ** 2 1 3 3 3 3

Diese Excel-Datei ist als Hilfsmittel gedacht und soll beispielhaft die Anwendung der Richtwertmethoden nach UfAB V darstellen. Eine Gewähr 
bzw. Haftung für Ergebnisse, die mit dem Einsatz dieser Datei ermittelt werden, kann nicht übernommen werden. Eine ggf. auch unbeabsichtigte 
Änderung der hinterlegten Formeln kann zu unrichtigen Ergebnissen führen. Werden mehr oder weniger Angebote als im verzeichneten Beispiel 
eingetragen, sind die Tabelle und die darin enthaltenen Formeln entsprechend anzupassen bzw. zu verifizieren.  

Offenes Verfahren
(EU-weit)

* Wichtiger Hinweis: Die angezeigten skalierten Kennzahlen sind gerundete 
Werte, die Errechnung der Platzierung erfolgt jedoch aufgrund der Einbeziehung 
aller von Excel berechneten Nachkommastellen. 

** Wichtiger Hinweis: Die Rundungsregeln des Excel-Programms können zu 
einer Beeinflussung der Ergebnisse führen



Bewertungsmatrix nach UfAB VI - Einfache Richtwertmethode 

Legende Eingabefeld
Ergebnisfeld

Verfahrensart

Geschäftszeichen LOS2 Aufbau

Bieter/Nr. 1 2 3 4 5 6

Leistungspunkte 411 0 0 0 0 0

Preis 326.786 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Kennzahl = L/P 0,00126 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Kennzahl skaliert * 100.000 126 0 0 0 0 0

Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (L/P) ** 1 2 2 2 2 2

Diese Excel-Datei ist als Hilfsmittel gedacht und soll beispielhaft die Anwendung der Richtwertmethoden nach UfAB V darstellen. Eine Gewähr 
bzw. Haftung für Ergebnisse, die mit dem Einsatz dieser Datei ermittelt werden, kann nicht übernommen werden. Eine ggf. auch unbeabsichtigte 
Änderung der hinterlegten Formeln kann zu unrichtigen Ergebnissen führen. Werden mehr oder weniger Angebote als im verzeichneten Beispiel 
eingetragen, sind die Tabelle und die darin enthaltenen Formeln entsprechend anzupassen bzw. zu verifizieren.  

Offenes Verfahren
(EU-weit)

* Wichtiger Hinweis: Die angezeigten skalierten Kennzahlen sind gerundete 
Werte, die Errechnung der Platzierung erfolgt jedoch aufgrund der Einbeziehung 
aller von Excel berechneten Nachkommastellen. 

** Wichtiger Hinweis: Die Rundungsregeln des Excel-Programms können zu 
einer Beeinflussung der Ergebnisse führen



Bewertungsmatrix nach UfAB VI - Einfache Richtwertmethode 

Legende Eingabefeld
Ergebnisfeld

Verfahrensart

Geschäftszeichen LOS3 Beladung

Bieter/Nr. 1 2 3 4 5 6

Leistungspunkte 1 1 0 0 0 0

Preis 39.886 € 39.873 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Kennzahl = L/P 0,00003 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Kennzahl skaliert * 100.000 3 3 0 0 0 0

Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (L/P) ** 2 1 3 3 3 3

Diese Excel-Datei ist als Hilfsmittel gedacht und soll beispielhaft die Anwendung der Richtwertmethoden nach UfAB V darstellen. Eine Gewähr 
bzw. Haftung für Ergebnisse, die mit dem Einsatz dieser Datei ermittelt werden, kann nicht übernommen werden. Eine ggf. auch unbeabsichtigte 
Änderung der hinterlegten Formeln kann zu unrichtigen Ergebnissen führen. Werden mehr oder weniger Angebote als im verzeichneten Beispiel 
eingetragen, sind die Tabelle und die darin enthaltenen Formeln entsprechend anzupassen bzw. zu verifizieren.  

Offenes Verfahren
(EU-weit)

* Wichtiger Hinweis: Die angezeigten skalierten Kennzahlen sind gerundete 
Werte, die Errechnung der Platzierung erfolgt jedoch aufgrund der Einbeziehung 
aller von Excel berechneten Nachkommastellen. 

** Wichtiger Hinweis: Die Rundungsregeln des Excel-Programms können zu 
einer Beeinflussung der Ergebnisse führen












































































































































































